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Die Fachzeitschrift für Kommunal- und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen

„Kinder sind unsere Zukunft“, hat Bundespräsident
Horst Köhler schon vor einigen Jahren deutlich gemacht
und die Entscheidungsträger in Bund und Ländern 
aufgerufen, vorausschauende Familienpolitik zu 
betreiben. Geschehen ist lange Zeit wenig, obwohl 
eigentlich jeder weiß: Gerade in einem rohstoffarmen
Land wie der Bundesrepublik sind wir dringend auf 
qualifizierten Nachwuchs angewiesen.
Unsere Kinder sind die Facharbeiter, Ingenieure, Forscher
und Verwaltungsexperten von morgen. Sie haben einen
entscheidenden Anteil daran, dass wir unseren 
Lebensstandard auch in den kommenden Jahrzehnten
halten können. Mittlerweile scheint ein Umdenken
stattzufinden. Familienpolitik wird zum „Top-Thema“.
Nicht nur in Berlin überbieten sich die Verantwortlichen
geradezu mit Vorschlägen, wie Familien und Kinder 
besser gefördert werden können, wie wir es schaffen,
dass sich wieder mehr junge Menschen dafür 
entscheiden, eine Familie zu gründen.
Im Mittelpunkt der gegenwärtigen Diskussion steht der
Ausbau der Kleinkinderbetreuung. Bis 2013 soll ein 
Drittel der unter Dreijährigen einen Platz in der 
Kindertagespflege oder in Tageseinrichtungen haben.
Ein Schritt in die richtige Richtung, der es Müttern und

Vätern erleichtert, Familie und Beruf miteinander zu 
vereinbaren, der den Eltern echte Wahlfreiheit bringt,
ob sie ihr Kind überwiegend zu Hause, in einer 
Kindertagesstätte oder zusammen mit einer 
Tagesmutter aufziehen wollen.
Ein Schritt in die richtige Richtung, den Bund, Land und
Kommunen gemeinsam gehen wollen - im Bewusstsein
ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Eine 
gemeinsame Verantwortung, der wir aber nur dann
wirklich gerecht werden, wenn alle Beteiligten auch 
finanzielle Verantwortung übernehmen.
Die Kommunen haben ihre Hausaufgaben 
gemacht - schon im Kindertagesausbaubetreuungs-
gesetz haben wir uns verpflichtet, bundesweit 250.000
zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen und zu 
finanzieren. Unsere Belastungsgrenze ist erreicht. Jetzt
sind Bund und Länder, aber auch die Eltern am Zug:
Zukunftsfähige Kinderbetreuung gibt es nicht zum 
Nulltarif! 

Dr. Bernd Jürgen Schneider
Hauptgeschäftsführer StGB NRW

EDITORIAL
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Nahmobilität im 
Lebensraum Stadt
Hrsg. v. d. Arbeitsgemeinschaft fahrrad-
freundliche Städte, Gemeinden und Kreise
in Nordrhein-Westfalen e. V., 21,2 x 26,1
cm, 52 S., 1. Aufl., Mai 2007, zu best.
oder herunterzuladen im Internet über
www.fahrradfreundlich.nrw.de.

Der demografische Wandel, der Kli-
mawandel mit seinen spürbaren Fol-
gen sowie schrumpfende Städte und
entvölkerte Regionen haben einen

gemeinsamen Nenner: Alles sind Themenfelder, die mit dem Kon-
zept der Nahmobilität zusammenhängen. Im Mittelpunkt der Bro-
schüre steht die individuelle Mobilität im näheren Umfeld,vorzugs-
weise zu Fuß und mit dem Fahrrad,aber auch mit anderen nicht mo-
torisierten Verkehrsmitteln wie beispielsweise Kickboard oder Inli-
ner. Die Broschüre informiert ausführlich über Vorteile und relevan-
te Handlungsansätze der Nahmobilität.Schwerpunkte bilden dabei
attraktive Straßenräume sowie wohnungsnahe Versorgungs- und
Erholungsangebote.
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BÜCHER UND MEDIEN / INHALT

Wege zu einem 
zukunftsfähigen
ÖPNV
Rahmenbedingungen und Strate-
gien im Spannungsfeld von Markt
und Politik, hrsg. v. Prof. Dr. Rainer
Lasch u. Dr. Arne Lemke, Schriften-
reihe für Verkehr und Technik, Band
93, 2006, VIII, 317 S., kart. 49,80
Euro, Erich Schmidt Verlag, ISBN 3
503 09709 0

Der Öffentliche Personennah-
verkehr stellt mit jährlich 9,8
Mrd. Fahrgästen, mehr als 91 Mrd. Personenkilometern und knapp
9 Mrd. Euro Einnahmen einen wichtigen Wirtschaftszweig in
Deutschland dar und besitzt eine große Bedeutung für die Sicher-
stellung der Mobilität. Vor dem Hintergrund eines zunehmenden
Kostendrucks und zurückgehender Finanzierung durch die öffentli-
che Hand, steigender Kundenanforderungen und stärkerer Konkur-
renz durch den motorisierten Individualverkehr sehen sich die Ver-
kehrsunternehmen zur Sicherstellung der Mobilität künftig großen
Herausforderungen gegenüber, die nur mit neuen Ideen und flexi-
blen Konzepten bewältigt werden können.Zusätzlich fordert die Eu-
ropäische Union einen freien und wettbewerbsorientierten euro-
päischen Verkehrsmarkt mit mehr Eigenwirtschaftlichkeit und Kun-
denorientierung der Verkehrsbetriebe. In zehn Beiträgen gehen
Wissenschaftler und Praktiker auf diese Herausforderungen für den
ÖPNV ein und zeigen Entwicklungstrends, Rahmenbedingungen
und Konzepte für einen zukunftsfähigen ÖPNV auf.
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Weiterhin gut 1,8 Mio. Ausländer in
Nordrhein-Westfalen
Die Zahl der Ausländer ist im vergangenen Jahr in Nordrhein-West-
falen nahezu konstant geblieben. Wie das Landesamt für Daten-
verarbeitung und Statistik mitteilte, lebten Ende 2006 mehr als 1,8
Mio. Menschen mit ausländischem Pass in NRW. Das waren 365
Personen mehr als ein Jahr zuvor. Etwa ein Drittel von ihnen waren
Türken und ein weiteres Drittel Ausländer aus Staaten der Europäi-
schen Union. Der Rest verteilte sich auf die übrigen Nicht-EU-Staa-
ten. Die „Multi-Kulti-Stadt“ schlechthin ist Köln. Jeder zehnte Aus-
länder in NRW lebte in der Domstadt.

Fusion der Finanzämter wirtschaftlich
nicht sinnvoll
Die Finanzämter in den Städten Erkelenz und Geilenkirchen
werden nicht zusammengelegt. Dies hat das NRW-Finanzmi-
nisterium nach einer Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeits-
analyse entschieden. Damit werde gewährleistet, dass beide
Ämter auch weiterhin von den Bürgern gut erreichbar seien, so
NRW-Finanzminister Dr. Helmut Linssen. Da im Finanzamt Gei-
lenkirchen viele schwerbehinderte Mitarbeiter beschäftigt sei-
en, berücksichtige die Entscheidung zudem die besondere Per-
sonalsituation.

Zweiter Nationalpark im 
Siebengebirge geplant
Das Siebengebirge nahe der Stadt Königswinter soll nach dem Ge-
biet rund um die Burg Vogelsang in der Eifel zweiter Nationalpark
in NRW werden.Landesumweltminister Eckhard Uhlenberg unter-
stützt die Initiative,die auf einen Vorschlag von Landräten und Bür-
germeistern aus der Region zurückgeht. Bis 2008 solle die mögli-
che Einrichtung eines Nationalparks in kommunalen Gremien, re-
gionalen Informationsveranstaltungen und Arbeitskreisen disku-
tiert werden. Sollte das Projekt breite Zustimmung finden, könnte
der Nationalpark Siebengebirge bereits zur Regionale 2010 eröff-
net werden. Das 4.500 Hektar große Gebiet zeichnet sich durch ei-
ne reichhaltige Flora und Fauna aus,von denen viele Arten in ihrem
Bestand gefährdet sind.

Studium für bürgerschaftliches 
Engagement
„Management im bürgerschaftlichen Engagement“ heißt der
neue Studiengang für Senioren, der vermutlich ab Herbst 2007 in
der Stadt Gütersloh angeboten wird. Auf dem Gelände der West-
fälischen Klinik können Menschen der Generation „50 plus“ ihre
Erfahrung und ihr Wissen in bürgerschaftlicher Arbeit professio-
nalisieren. Die Stadt investiert 40.000 Euro auf drei Jahre verteilt.
Die Räume werden zunächst von der Zentralen Akademie für Be-
rufe im Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt. Das Projekt ist
eine Kooperation von Stadt, Kreis, Volksbankstiftung und dem
Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft Ostwestfa-
len-Lippe.

Erstklässler im Ruhrgebiet lernen 
Takt und Rhythmus
Insgesamt 33 Kommunen beteiligen sich in diesem Schuljahr an
dem neuen Projekt „Jedem Kind ein Instrument“. Mehr als 7.000
Erstklässler aus 300 Klassen an 145 Grundschulen werden an
Musikinstrumente herangeführt und lernen Noten, Takt und
Rhythmus. Das Projektbüro der Stiftung in Bochum unterstützt
die Schulen bei der Weiterbildung, stellt die Unterrichtsmateria-
lien zur Verfügung und begleitet den Instrumentenkauf. Bis
2010, wenn Essen und das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt sind,
sollen alle Grundschulkinder im Ruhrgebiet das Angebot nutzen
können.

Nachwachsende Rohstoffe gewinnen
weiter an Bedeutung
Die steigende Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen und
Biogas haben zu strukturellen Veränderungen in der Landwirt-
schaft in NRW geführt. So ist die Getreideanbaufläche in diesem
Jahr im Vergleich zu 2006 um 2,5 Prozent auf 642.000 Hektar zu-
rückgegangen, teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und
Statistik mit. Dagegen nahm die Anbaufläche für Zuckerrüben, die
zunehmend der Erzeugung von Bioethanol dienen, um 7,9 Prozent
auf 61.000 Hektar zu. Auch die Fläche für Winterraps wurde um
15,4 Prozent auf 75.000 Hektar erweitert. Als Reaktion auf die stei-
gende Nachfrage nach Mais als Rohstoff für die Produktion von
Biogas hat sich zudem die Anbaufläche für Silomais um 7,2 Prozent
auf mehr als 145.000 Hektar vergrößert.

Max Ernst Museum unter neuer 
Trägerschaft
Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat am 1. Juli 2007 die
Trägerschaft für das Max Ernst Museum in der Stadt Brühl über-
nommen. In Kooperation mit der Kreissparkasse Köln und der
Stadt werden die jährlichen Betriebskosten von rund 1,7 Mio.
Euro übernommen. Somit ist der Fortbestand des Museums
nachhaltig gesichert. Seit 2005 werden in dem Museum Werke
des international renommierten Künstlers aus Brühl ausge-
stellt. Rund 140.000 Menschen besuchen jährlich die Werk-
schau.

Internationale Fachhochschule mit
neuem Eigentümer
Die Internationale Fachhochschule in der Stadt Bad Honnef hat
den Besitzer gewechselt. Neuer Eigentümer ist die Münchner
Beteiligungsgesellschaft Auctus. Die auf Tourismus spezialisier-
te Hochschule wurde Mitte der 1990er-Jahre aus einer privaten
Initiative gegründet und mit fünf Mio. Euro aus dem Bonn/Ber-
lin-Ausgleich gefördert. Nach dem Start mit 20 Personen sind an
der Hochschule mittlerweile rund 1.200 Studierende eingeschrie-
ben. Zu den Fächern, die gelehrt werden, gehören Hotel-, Luftver-
kehrs- und Eventmanagement. Der Unterricht wird auf Englisch
erteilt.

NACHRICHTEN
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THEMA KINDERBETREUUNG

Kommunen und Spitzenverbände haben bei der Ausarbeitung 
des Kinderbildungsgesetzes NRW bewiesen, dass ihnen an 
konstruktiver Problemlösung gelegen ist

Das KiBiz - im Konsens
zum Erfolg
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� Individuelle und flexible Betreuung auch für
Kinder unter drei Jahren ist ein Ziel des neuen
Kinderbildungsgesetzes

näherem Hinsehen doch als „Kuckucksei“,
wie Kritiker behaupten? 
Die Neuerungen des Kinderbildungsge-
setzes im Einzelnen stellt StGB NRW-
Hauptreferent Horst-Heinrich Gerbrand in
seinem Beitrag in dieser Ausgabe von
Städte- und Ge-
meinderat dar. Da-
rüber hinaus werden
wir gemeinsam mit
den Landschaftsver-
bänden in den kom-
menden Monaten In-
formationsveranstaltungen anbieten, um
Hilfestellung bei der konkreten Umset-
zung des KiBiz vor Ort zu geben.

BEDARFSGERECHTES ANGEBOT

Für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen
gilt aber schon heute: Das KiBiz ist - bei al-

Am 22. Mai 2007 hat die NRW-Landesre-
gierung den „Gesetzentwurf zur frü-

hen Bildung und Förderung von Kindern“
(Kinderbildungsgesetz, kurz: KiBiz) verab-
schiedet und am 13. Juni 2007 dem NRW-
Landtag zugeleitet. Das KiBiz soll das alte
„Gesetz über Tageseinrichtungen für Kin-
der“ (kurz: GTK) aus dem Jahr 1993 ablösen
und zum Kindergartenjahr 2008/2009 in
Kraft treten.
Damit hat auch ein für die Geschäftsstelle
des Städte- und Gemeindebundes NRW be-
sonders arbeitsintensives Projekt sein - zu-
mindest vorläufiges - Ende gefunden. Hat
sich unser Einsatz gelohnt? Was bringt das
KiBiz den Kommunen, was ändert sich für
die Kinder und ihre Eltern? Bedeutet das Ki-
Biz „Rückenwind für die frühkindliche Bil-
dung“, wie NRW-Familienminister Armin
Laschet bei der ersten Lesung des Gesetzes
meinte, oder entpuppt sich das KiBiz bei

ler Kritik, die wir im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren nicht aus den Augen ver-
lieren werden - schon deshalb ein Erfolg,
weil wir durchgesetzt haben, was uns wich-
tig war. Es ist dies ein bedarfsgerechtes und
flexibles Bildungs- und Betreuungsange-
bot, das unsere Kinder von klein auf best-
möglich fördert, die Leistungsfähigkeit der
Städte und Gemeinden aber nicht überfor-
dert.
Ein Beispiel: Sah der Referentenentwurf
noch eine haushaltsmäßige Deckelung der
Landeszuschüsse vor, bestimmt das KiBiz in
seiner jetzigen Form für den Fall, dass die
„bereitgestellten Mittel nicht ausreichen“,
dass finanziell nachgesteuert wird. Die
Städte und Gemeinden werden nicht allei-
ne gelassen, die gesamtgesellschaftliche
Aufgabe der Kinderbetreuung wird gemein-
sam angegangen.
Insgesamt wird sich das Land mit mehr als
30 Prozent an den Kosten für den Ausbau
der Betreuungsplätze für unter dreijähri-
ge Kinder beteiligen. Auch die Tagespflege
wird gefördert - mit 725 Euro pro Kind und
Jahr. Das ist bundesweit einmalig und
nicht nur ein sichtbares Zeichen dafür,
dass die Landesregierung die zukunfts-
weisende Bedeutung flächendeckender
Kinderbetreuung und -bildung erkannt
hat.

KONSTRUKTIVE VERHANDLUNGEN

Der verhältnismäßig hohe Landesanteil
macht auch deutlich: Die Stimme der Kom-
munen und ihrer kommunalen Spitzenver-
bände wird gehört, wenn Gesetze gemacht
werden in Nordhrein-Westfalen. Sie wird
gehört, weil wir fair, verlässlich und offen

mit unseren An-
sprechpartnern in der
Landesregierung dis-
kutieren. In Düssel-
dorf weiß man nicht
erst seit dem Amtsan-
tritt der Regierung

Rüttgers: Die Kommunen sind harte, aber
konstruktive Verhandler, die praktikable
und unbürokratische Lösungen anstreben -
im Interesse der Bürgerinnen und Bürger in
den Städten und Gemeinden unseres Lan-
des.
Praktikable und unbürokratische Lösun-
gen - das heißt beim KiBiz unter anderem,

DER AUTOR
Dr. Bernd Jürgen Schneider
ist Hauptgeschäftsführer
des Städte- und 
Gemeindebundes NRW
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dass wir, dass der Städte- und Gemeinde-
bund NRW von Anfang an dafür eingetre-
ten ist, dass die Steuerungskompetenz der
örtlichen Jugendämter gestärkt wird. Hier
sitzen die Fachleute, die wissen, was vor
Ort gebraucht wird. Nach dem Entwurf
des Kinderbildungsgesetzes findet so-
wohl die Einrichtung als auch die Bele-
gung der Gruppen nur im Einvernehmen
mit dem Jugendamt und auf der Basis der
von den Jugendämtern aufgestellten Kin-
derbedarfsplanung statt. Auch die Kinder-
tagespflege ist vom Jugendamt zu geneh-
migen.
Praktikabel, unbürokratisch und flexibel
soll die Kinderbetreuung der Zukunft sein.
Deshalb haben wir uns immer klar gegen
das System der „Spitzabrechnung“ ausge-
sprochen. Der Gesetzgeber ist uns gefolgt
und pauschaliert die Personal- und Sach-
kosten pro Kind. Die umständliche und ver-
waltungsintensive Einzelabrechnung ge-
hört der Vergangenheit an. Die Pauschalen
richten sich nach individuellen Faktoren
wie dem Alter und dem Förderbedarf des
Kindes, den Öffnungszeiten des Kindergar-
tens sowie der jeweiligen Gruppenform.
Dies erlaubt es den Gemeinden, zeitnah
auf sich ändernde Elternwünsche und ge-
sellschaftliche Rahmenbedingungen zu
reagieren.

ZIEL KOSTENTRANSPARENZ

Ein weiterer Erfolg unserer Arbeit: Der „Ge-
setzentwurf zur frühen Bildung und Förde-
rung von Kindern“ sieht die Einführung flä-
chendeckender fachlicher Standards für die

QUELLE:
NRW-MINISTERIUM 

FÜR GENERATIONEN,
FAMILIE, FRAUEN UND 

INTEGRATION

Bis 2010 soll �
außerfamiliäre 

Betreuung für 20
Prozent der unter

Dreijährigen 
sichergestellt sein,
wobei 40 Prozent

der Zwei- bis 
Dreijährigen in 

Kindergärten und
Tagesstätten einen
Platz finden sollen

Kinderbetreuung vor. Das schafft Kosten-
transparenz und Vertrauen unter den Trä-
gern - grundlegende Voraussetzung für eine
konfliktfreie Zusammenarbeit.
Das KiBiz ist sicher nicht der Weisheit letz-
ter Schluss. In einigen Punkten wird die Lan-
desregierung noch nachsteuern müssen -

Jahr 0% der Kinder 5% der Kinder 40% der Kinder Gesamt 
von  0 - 1 Jahr von 1 - 2 Jahren von 2 - 3 Jahren KITA-Plätze U3

2008 0 6.000 33.000 39.000
2009 0 7.000 51.000 58.000
2010 0 7.500 60.000 67.500
2011 0 7.500 60.000 67.500
2012 0 7.500 60.000 67.500
2013 0 7.500 60.000 67.500
2014 0 7.500 60.000 67.500
2015 0 7.500 60.000 67.500

U3-Plätze in Einrichtungen

Jahr 5% der Kinder 10% der Kinder 0% der Kinder Gesamt Tages-
von  0 - 1 Jahr von 1 - 2 Jahren von 2 - 3 Jahren pflegeplätze

2008 2000 15.000 0 17.000
2009 7500 15.000 0 22.500
2010 7500 15.000 0 22.500
2011 7500 15.000 0 22.500
2012 7500 15.000 0 22.500
2013 7500 15.000 0 22.500
2014 7500 15.000 0 22.500
2015 7500 15.000 0 22.500

U3-Plätze in Tagespflege

Das Paderborner
Rathaus wird zu

einer zentralen Anlauf-
stelle für Familien. Als
erste Stadt in NRW hat
Paderborn ein Famili-
en-Service-Center er-
öffnet. Die Organisato-
ren Klaus Kirkhahn
(Foto, v. links) von der
Barmer Ersatzkasse,
Erik Sieb vom Deut-
schen Städte- und Ge-
meindebund, Astrid
Jansen von der Firma
Microsoft, Frank Si-
molka von der AOK
und Oliver Boraucke
vom Lokalen Bündnis
für Familie verschaff-
ten sich bei einem Rundgang einen Überblick über die neue Dienstleistung. Familien können sich
im Familien-Service-Center über Angebote der Stadt und die anderer Vereine, Einrichtungen und Be-
hörden informieren. Ein PC-Informationssystem vernetzt die Betreuungs-, Bildungs- und Freizeit-
angebote der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe. Das Service-Center ist telefonisch, per
Internet oder durch persönliche Vorsprache zu erreichen und bietet aktuelle Hinweise sowie fach-
liche Hilfe ohne Anmeldung und Wartezeit.

RATHAUS ALS FAMILIEN-SERVICE-CENTER
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etwa bei ihren Annahmen zum Finanzie-
rungsanteil der Eltern. 19 Prozent sind un-
realistisch, wenn derzeit gerade einmal 13
Prozent der Kosten durch Elternbeiträge ge-
deckt werden - oder bei der immer noch un-
zureichenden Förderung der Familienzen-
tren.
Unter dem Strich ist das KiBiz aber ein
Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt,
der möglich wurde, weil alle Beteiligten,
weil Landesregierung, Kirchen, freie Trä-
ger und kommunale Spitzenverbände be-
reit waren, aufeinander zuzugehen, um ei-
ne moderne, qualitativ hochwertige und
finanzierbare Kindergartenlandschaft in
Nordrhein-Westfalen zu schaffen. Ohne
diese Bereitschaft wäre das KiBiz - jeden-
falls in seiner jetzigen Form - nicht denk-
bar.
Dieser Konsens sollte jetzt, so kurz vor dem
Ziel, nicht leichtfertig aufgekündigt wer-
den. „Je mehr man“, hat Armin Laschet im
Landtag aus Brehms Tierleben zitiert, „den
Kiebitz beobachtet, desto fester wird man
überzeugt,dass er ein sehr kluger Vogel ist.“
Geben wir dem Kiebitz gemeinsam die
Chance zu zeigen, was in ihm steckt - zum
Wohle unserer Kinder. ●
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ziehender wächst. Soziale Netze in Familie
und Nachbarschaft werden brüchiger und
die Anzahl der Kinder, die in Armut auf-
wachsen, steigt.3 

MEHR PLÄTZE, MEHR QUALITÄT

Aktuell hat die Diskussion über die Tagesan-
gebote für Kinder - Kindertageseinrichtun-
gen und Kindertagespflege - eine erhebliche
Dynamik entwickelt.4 Auf der einen Seite
geht es um den quantitativen Ausbau von
Ganztagsplätzen, von Angeboten für unter
Dreijährige und für Schulkinder. Hier gibt es
insbesondere in Westdeutschland noch er-
heblichen Entwicklungsbedarf. Auf der an-
deren Seite geht es um die Qualität der Bil-
dung, Erziehung und Betreuung in den Ta-
geseinrichtungen. Gleichzeitig stehen die
öffentlichen Haushalte nach wie vor erheb-
lich unter Druck - und längst nicht alles, was
sinnvoll und notwendig ist, wird unter die-
sen Bedingungen angemessen finanziert.

Die Anzahl der Angebote sowie deren Qua-
lität ist wesentlich davon abhängig, welche
Bedeutung die Gesellschaft als Ganzes die-
sem Angebot zuerkennt. Zwar werden in al-
len Bundesländern die Tageseinrichtungen
für Kinder in unterschiedlicher Weise mit
öffentlichen Mitteln gefördert. Und es ist
mittlerweile unstrittig, dass die Tagesein-
richtungen für Kinder ein wichtiger Be-
standteil einer in öffentlicher Verantwor-
tung getragenen Infrastruktur zur Unter-
stützung von Kindern und Familien sind.5

der Kinder zwischen dem vollendeten drit-
ten Lebensjahr und der Einschulung (KOM-
DAT 1/07 S. 3). Für die Kinder vom vollende-
ten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung
gibt es einen Rechtsanspruch. Der Besuch
ist freiwillig und erfordert in der Regel einen
finanziellen Beitrag der Eltern. Eine Kinder-
gartenpflicht analog zur Schulpflicht gibt
es derzeit nicht.2
Eine zentrale Ursache für die steigende ge-
sellschaftliche Akzeptanz öffentlicher An-
gebote der familienergänzenden Bildung,

Erziehung und Betreuung
liegt darin, dass sich die
Lebenswirklichkeit von Fa-
milien im Laufe der zu-
rückliegenden zwei Jahr-
zehnte deutlich verändert
hat. In vielen Familien ar-

beiten inzwischen beide Elternteile mit teils
hohen Anforderungen an die Arbeitszeitfle-
xibilität und die Mobilität. Der Anteil von
Familien mit Migrationshintergrund ist
hoch und steigt weiter, die Stabilität von
Partnerschaften sinkt und die Zahl allein Er-
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Die Tagesbetreuung für Kinder sollte in
ihren Anfängen die überwiegend auf

sich selbst gestellten Kinder der proletari-
schen Familien „von der Straße holen“. Sie
war damit der Ausfallbürge für Familien - in
der Regel die Mütter -, die nicht „richtig“
funktionierten und ihre Kinder nicht ausrei-
chend selber betreuen konnten (Peukert, U.,
S. 79). Es ging im Wesentlichen darum, dass
die Kinder gut „verwahrt“ und nicht dem
schädlichen Einfluss der Straße ausgesetzt
waren. Hier hat die Zuordnung des Elemen-
tarbereichs zur Kinder- und
Jugendhilfe und damit sei-
ne bis heute bestehende
Trennung vom „klassi-
schen“ Bildungsbereich ih-
re Wurzel.1
Inzwischen gehören Ta-
geseinrichtungen für Kinder in Deutschland
zu den selbstverständlichen Infrastruktur-
leistungen,die für die Altersgruppe der drei-
bis sechsjährigen Kinder vom überwiegen-
den Teil der Familien in Anspruch genom-
men werden. Bundesweit sind es 87 Prozent

Kinderbetreuung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten 
erheblich gewandelt und steht heute angesichts des 
Geburtenrückgangs unter großem Erwartungsdruck

Statt Verwahranstalt
Bildungsparadies?

FO
TO

:B
M

FS
FJ

DER AUTOR
Martin Künstler ist
Fachgruppenleiter Kinder
und Familie beim 
Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband NRW

� Kinderbetreuung wird immer wichtiger in der
familienergänzenden Bildung und Erziehung

1 Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung sehr verschie-
dener Bildungsbegriffe im Elementarbereich und der Schu-
le zu verstehen
2 Versuche, eine Kindergartenpflicht ins Gespräch zu brin-
gen, sind bisher immer auf massive Widerstände gestoßen
(vgl. hierzu den jüngsten Vorstoß von Ingrid Sehrbrock - DGB
Vize - vgl. WZ v. Do. 12.07.07, S.1 und WZ v. Fr. 13.07.07, S. 1; vgl.
auch KOMDAT 1/2007, S. 1)
3 „Kinderarmut bekämpfen - die Zukunft unserer Gesell-
schaft sichern“, Hrsg. AWO Niederrhein, DKSB Landesver-
band, Paritätischer Landesverband, S. 4 f
4 z. B.die von Familienministerin Ursula von der Leyen jüngst
angestoßene Initiative zum Ausbau der Plätze für Kinder un-
ter drei Jahren mit materieller Hilfe des Bundes (vgl.z.B.„Von
der Leyen bleibt hart“, Handelsblatt, Sa. 10.03.07)
5 11. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung S. 153 ff

Um ein Kind zu 
erziehen, braucht es

ein ganzes Dorf
Afrikanisches Sprichwort
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Der erhebliche quantitative und qualitative
Entwicklungsbedarf ist allerdings unüber-
sehbar.
Die Einführung des Rechtsanspruchs auf ei-
nen Platz für drei- bis sechsjährige Kinder
wurde Ende der 1990er-Jahre noch zentral
im Kontext der Reform des § 218 StGB disku-
tiert. Dies war eine Debatte, in der die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf in West-
deutschland zwar bereits eine Rolle spielte,
aber mehr unter dem Gesichtspunkt eines
möglicherweise von dieser Seite motivier-
ten Schwangerschaftsabbruchs.

RECHTSANSPRUCH WIRKT

Mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf
einen Kindergartenplatz Mitte bis Ende der
1990er-Jahre wurde für die Drei- bis Sechs-
jährigen in etwa eine ausreichende Quote in
Westdeutschland erreicht. Die Versorgungs-
quote für die unter Dreijährigen - also für die
ohne Rechtsanspruch - blieb dagegen unbe-
deutend. Auch für die Schulkinder waren die
Angebote unbefriedigend.
Anders verlief die Entwicklung in Ost-
deutschland. Unter dem Druck fehlender Ar-
beitskräfte war die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie in der DDR schon früh ein Thema
mit konkreten Auswirkungen auf die Ent-
wicklung des Angebots an Betreuungsplät-
zen.Vor diesem Hintergrund entstanden be-
darfsdeckend zumeist Ganztagsangebote
für Kinder aller Altersgruppen.
Während in Westdeutschland die Negativ-
Vorstellung von der „Rabenmutter“, die ih-
re Kinder in einer Einrichtung abgibt, hand-
lungsleitend blieb, wurde diese Perspektive
in der DDR in der Praxis wie auch in der ge-
sellschaftlichen Bewertung konterkariert.
Die heutige gute Versorgungsquote bei den
Ganztagsangeboten für alle Altersgruppen
ist daher nicht verwunderlich.6 Aber auch
hier war die Wahrnehmung der Tagesein-
richtung als Bildungseinrichtung und um-
fassendes Angebot für unterschiedliche
Wechselfälle des Lebens für Kinder und Fa-
milien7 nicht von zentraler Bedeutung.

BILDUNG AUSGEBLENDET

Die Tageseinrichtung für Kinder als Bil-
dungseinrichtung mit dem Auftrag, umfas-
send und ganzheitlich auch die Sprachent-
wicklung zu fördern, spielte bei der Mehr-
heit der Politiker - und in der breiten Öffent-
lichkeit - lange Zeit keine wesentliche Rolle.
Auch die Bedeutung der Tageseinrichtun-
gen als ein Infrastrukturangebot für Kinder

und Familien in ihrer Funktion, Chancen-
gleichheit in den Bildungsbiographien von
Kindern aus unterschiedlich „starken“ Fami-
lien herzustellen, blieb eher marginal.
Für viele Fachleute in Wissenschaft und Pra-
xis ist dagegen schon länger klar,dass Tages-
einrichtungen neben der Betreuung auch
umfassende Aufgaben bei der Bildung und
Erziehung von Kindern wahrnehmen.8 Mit
der Veröffentlichung der ersten PISA-Studie
im Jahr 2000 rückte die Bedeutung des Ele-
mentarbereichs als der ersten Stufe des Bil-
dungswesens - getragen von einer breiten
Bildungsdiskussion - in den Fokus der Auf-
merksamkeit von Politik und Öffentlichkeit.
Dies hat eine intensive gesellschaftliche Dis-
kussion über eine bedarfsgerechte quantita-
tive und qualitative Ausstattung mit Tages-
einrichtungen für Kinder gefördert. Sie hat
die Bereitschaft der Politik, für eine nachhal-
tige Entwicklung zu sorgen, gesteigert.9
Die PISA-Studie machte insbesondere da-
rauf aufmerksam, dass das deutsche Bil-
dungssystem in hohem Maße zu einer Re-

produktion sozialer Ungleichheit führt und
dass in besonderer Weise Kinder mit Migra-
tionshintergrund betroffen sind.Vor diesem
Hintergrund und der gleichzeitigen Diskus-
sion über aktuelle Ergebnisse der neuen
Hirnforschung10 sowie der Einsicht,dass der
frühzeitigen Bildung eine hohe Bedeutung
für die Bildungsbiographie insgesamt zu-
kommt, gelangte die Weiterentwicklung
der Tageseinrichtung für Kinder als Ort frü-
her Bildung ganz vorne auf die politische
Agenda. Der Sprache als einer wesentlichen
Grundlage für das Gelingen schulischer Bil-
dungsprozesse und einer erfolgreichen In-
tegration von Kindern mit Migrationshin-
tergrund wird dabei eine besondere Bedeu-
tung zugeschrieben.

STEIGERUNG DER GEBURTENRATE

Parallel erhielten die zurückgehenden Kin-
derzahlen und die damit verbundenen ge-
sellschaftlichen Auswirkungen - etwa auf die
Finanzierung der sozialen Sicherungssyste-
me - eine wachsende Aufmerksamkeit in der
öffentlichen Diskussion. So verbindet sich
mit der Forderung nach einem deutlichen
quantitativen Ausbau an Ganztagsplätzen
für Schulkinder und ausreichenden Plätzen
für unter Dreijährige - und der damit besse-
ren Vereinbarkeit von Familie und Beruf - bei
einigen PolitikerInnen die Hoffnung, dass
künftig die Geburtenzahlen in Deutschland
wieder steigen.Gleichzeitig sehen Finanzpo-
litiker zunehmende Gestaltungsmöglichkei-
ten dadurch,dass finanzielle Mittel durch die
Reduktion der Plätze für drei- bis sechsjähri-
ge Kinder frei werden.11

Was wird also aus der Bildung, Erziehung
und Betreuung in Tageseinrichtungen für
Kinder? Die Erwartungen und Ansprüche
von Politik und Eltern an die Leistungen der
Kindertagesstätten und an die hier beschäf-
tigen Fachkräfte sind in den zurückliegen-
den Jahren deutlich gewachsen. Bildung
von Anfang an, Sprachförderung, Bildungs-
vereinbarung und Bildungsdokumentation,

6 62,9 Prozent bei den U3 - im Vergleich in Westdeutschland
33,5 Prozent, 62,1 Prozent bei 3 bis 6 im Vergleich in West-
deutschland 17,6 Prozent (vgl. KOMDAT 1/2007, S. 5)
7 also mit Sozialraumbezug unter Einbeziehung von z. B. Fa-
milienbildung und Familienberatung
8 Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) re-
flektiert bereits ein solches Verständnis (§ 2 GTK)
9 vgl.Tagesbetreuungsausbaugesetz vom Januar 2005 (TAG),
Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
(KICK), Bildungsvereinbarungen und Bildungspläne gibt es
inzwischen in allen Bundesländern
10 vgl. Einsiedler, Wolfgang, „Kleinkindforschung und Klein-
kindbetreuung“, in: Das Online-Familienhandbuch
11 Zum quantitativen Umfang vgl. 11. Kinder- und Jugendbe-
richt S. 320

Arbeiterwohlfahrt Niederrhein e.V.,
Deutscher Kinderschutzbund Landes-
verband NRW e.V., Paritätischer Wohl-
fahrtsverband Landesverband NRW e.
V. (April 2007): Kinderarmut bekämpfen -
die Zukunft unserer Gesellschaft sichern

Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (Hrsg. Februar
2002): 11. Kinder- und Jugendbericht - Be-
richt über die Lebenssituation junger Men-
schen und die Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe in Deutschland

Einsiedler, Wolfgang: Kleinkindfor-
schung und Kleinkindbetreuung. In: Das
Online-Familienhandbuch, http://www.
familienhandbuch.de/cmain/f_Fachbeitrag/
a_Kindheitsforschung/s_1815.html

Kommentierte Daten der Kinder- und
Jugendhilfe. Informationsdienst der Dort-
munder Arbeitsstelle Kinder- und Jugend-
hilfestatistik AKJ: Themenheft zur Kinder-
tagesbetreuung. Heft Nr. 1/07

Peukert, U. (2000): Tagesbetreuung von
Kindern. In: Jordan, E./ Sengling, D.: Ju-
gendhilfe - Einführung in Geschichte,
Handlungsfelder,Organisationsformen und
gesellschaftliche Problemlagen. S. 79 ff.
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Bereits die Koalitionsvereinbarung der
NRW-Regierungsparteien vom 20. Ju-

ni 2005 enthielt die Aussage, die Kinder-
gartenlandschaft in NRW weiter entwi-
ckeln zu wollen. Insbesondere sollte das
Finanzierungssystem der Kindertagesein-
richtungen auf den Prüfstand. Zunächst
erfuhr das zweite Gesetz zur Ausführung
des Gesetzes zur Neuordnung des Kinder-

Dem Anspruch, Kinderbetreuung durch Bildung aufzuwerten 
und gleichzeitig finanzierbar zu halten, wird das neue 
Kinderbildungsgesetz KiBiz in Einzelbereichen noch nicht gerecht
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Große Erwartungen -
Tücken im Detail

bedarfsgerechte Öffnungszeiten, Angebot
oder Vermittlung weiterer Hilfeleistungen für
Familien (Familienzentrum) sind hierzu einige
Stichworte. Außerdem wird mit dem Kinder-
bildungsgesetz in NRW die Finanzierung der
Tageseinrichtungen durch die Umstellung
auf Pauschalen grundlegend verändert.

SCHWIERIGE ANPASSUNG

Die Träger von Tageseinrichtungen und ihre
Fachkräfte stehen somit vor der schwieri-
gen Aufgabe, die erforderlichen Anpas-
sungsprozesse zu organisieren, ohne die In-
teressen der Kinder und ihrer Familien zu
vernachlässigen. Hierbei müssen unter an-
derem berücksichtigt werden:

• Bildungsarbeit braucht qualifizierte, auf-
merksame und zugewandte sowie moti-
vierte Fachkräfte, die ausreichend Zeit ha-
ben, die ihnen übertragenen komplexen
Aufgaben - etwa Anlage und Reflexion von
Bildungsdokumentationen - zu bewältigen.

• Die Zusammenarbeit mit den Grundschu-
len erfordert Zeit, nicht zuletzt um im In-
teresse der Kinder das Bildungspotenzial
des Elementarbereichs, der keine Schule
ist und es auch nicht werden soll, für die
Bildung im Primarbereich zu erschließen.

• Für die Managementaufgaben, die in ei-
nem Kinder- und Familienzentrum zu be-
wältigen sind, ist eine entsprechende Qua-
lifikation erforderlich, und es muss ausrei-
chend Zeit dafür vorhanden sein.

Bund, Länder, Gemeinden und freie Träger
stehen also vor der Herausforderung, eine
ausreichende Zahl von Plätzen für Kinder al-
ler Altersgruppen in institutionellen Ange-
boten und teilweise in Kindertagespflege
mit einer Qualität zu schaffen, die dem ge-
sellschaftlichen Anspruch an den Elemen-
tarbereich gerecht wird. Denn dieser soll
auch die erste Stufe des Bildungswesens
sein, die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie sichern und in einem umfassenden Sin-
ne Unterstützung für Familien bieten.
Die Entwicklung der Ansprüche und das
Verhältnis zu den Rahmenbedingungen für
entsprechende Angebote stehen auf dem
Prüfstand. Bei den Auseinandersetzungen
um ein neues Gesetz für die Tageseinrich-
tungen für Kinder in NRW (Kinderbildungs-
gesetz - KiBiz) geht es im Kern um dieses
Spannungsfeld. Werden Quantität und
Qualität in gleicher Weise zukunftsorien-
tiert gefördert? Viel wird vom Ausgang die-
ser Auseinandersetzung abhängen. ●

DIE AUTOREN
Horst-Heinrich Gerbrand ist
Hauptreferent für Jugend
und Soziales beim Städte-
und Gemeindebund NRW

Shiva Khameh-Var ist
Referendarin beim Städte-
und Gemeindebund NRW
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und Jugendhilfegesetzes (Gesetz über Ta-
geseinrichtungen für Kinder, GTK) im Jah-
re 2006 eine Novellierung. So wurden ins-
besondere die Elternbeiträge kommunali-
siert und das Elternbeitragsdefizitaus-
gleichsverfahren abgeschafft.
Durch das neue Kinderbildungsgesetz 
(KiBiz) will der Gesetzgeber über diese 
Novellierung hinausgehen und das alte
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
aus dem Jahre 1993 vollständig ablösen.
Zu Beginn des Jahres 2006 kündigte das
NRW-Jugendministerium eine umfassen-
de Reform des GTK an. Im Hinblick auf die
Veränderungen, die im Zusammenhang
mit dem neuen Gesetz auf die Kommu-
nen zukommen würden, hat sich der
Hauptausschuss des Städte- und Gemein-
debundes NRW am 29.03.2006 umfas-
send mit dieser Thematik befasst und
zehn Thesen zu den „Perspektiven der Kin-
dertagesbetreuung in NRW“ verabschie-
det.

GRUNDSTEIN SPRACHFÖRDERUNG

Kernelemente dieser Positionierung zur
Neugestaltung der Kindergartenland-
schaft in NRW sind vor allem die Notwen-
digkeit einer adäquaten Sprachförderung
als Grundstein für die spätere Schullauf-
bahn der Kinder, der bedarfsorientierte
Ausbau der Betreuungsangebote für un-
ter dreijährige Kinder, die Weiterentwick-
lung von Kindertageseinrichtungen zu Fa-
milienzentren sowie eine Änderung der
Finanzierungsstruktur (siehe Städte-
und Gemeindebund 5/2006, S. 20-22).
In der Folgezeit fanden langwierige Ver-
handlungen zwischen dem NRW-Ministe-
rium für Familie, Frauen und Integration
(MGFFI) sowie den Einrichtungs- und Kos-
tenträgern der Kindertageseinrichtungen
statt. Diese mündeten im Februar 2007 in
ein Konsenspapier über Eckpunkte der
künftigen Finanzierungsstruktur der Ta-
geseinrichtungen für Kinder und der För-
derung der Kindertagespflege einschließ-
lich der Festlegung neuer Gruppenfor-
men. Der Städte- und Gemeindebund
NRW stimmte dem Kompromiss nach Vor-
lage von Modellberechnungen eines Ar-
beitskreises von zehn Jugendämtern und
eingehender Diskussion in den zuständi-
gen Gremien des Verbandes am
28.02.2007 zu.

Bereits im Sommer 2006 war von einer Ar-
beitsgruppe der kommunalen Spitzenver-
bände als Alternative zu einem vom
MGFFI favorisierten reinen Pro-Kind-Mo-
dell ein so genanntes Gruppenmodell ent-
wickelt worden. Der maßgebliche Unter-
schied dieses Modells zur Pro-Kind-Förde-
rung nach den MGFFI-Vorstellungen be-
stand in einer Herleitung der jeweiligen
Förderpauschalen aufgrund fachlich hin-
terlegter Standards bezogen auf klar defi-
nierte Gruppentypen.

VERGÜTUNG NACH PAUSCHALE

Da dieses Modell vom MGFFI nicht aufge-
griffen wurde, erarbeitete die kommunale
Seite gemeinsam mit der freien Wohl-
fahrtspflege ein Eckpunktepapier zur fi-
nanziellen, fachlichen und strukturellen
Ausgestaltung des neuen Gesetzes zur Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von Kin-
dern im Elementarbereich. Dabei wurden
die Gruppenpauschalen des kommunalen
Modells in kindbezogene Pauschalen um-
gerechnet. Beibehalten wurde allerdings
die auf die jeweiligen Pauschalen bezoge-
ne erforderliche fachliche Ausstattung.
Auf der Grundlage dieses gemeinsamen
Diskussionsvorschlags von öffentlicher
und freier Wohlfahrtspflege wurden im-
mer wieder neue Varianten mit dem
MGFFI diskutiert.
Vor dem Hintergrund des stark vom bishe-
rigen GTK abweichenden neuen Finanzie-
rungssystems ergab sich für alle Verhand-
lungspartner das Problem der nur schwer
kalkulierbaren finanziellen Auswirkun-
gen. Nicht zuletzt wegen der kaum mög-
lichen Vergleichbarkeit der bisherigen Be-

triebskostensituation mit dem neuen
Konzept zogen sich die Verhandlungen
länger als erwartet hin. Letztlich zwangen
diese Ausgangsbedingungen alle Beteilig-
ten zu einem Spagat zwischen Qualität
und Finanzierbarkeit der Betreuungsein-
richtungen. Auch die Modellrechnungen
in zehn Jugendämtern konnten die Risi-
ken eines neuen Finanzierungssystems
nur eingrenzen, nicht aber völlig beseiti-
gen.
Zur Umsetzung des von den beteiligten
Parteien im Februar 2007 unterschriebe-
nen Konsenspapiers legte das MGFFI im
März 2007 einen Referentenentwurf vor.
Dieser erfuhr von kommunaler Seite deut-
liche Kritik, da er Aspekte, die Gegenstand
des Konsenspapiers waren, gesetzestech-
nisch nicht hinreichend berücksichtigte
oder inhaltlich sogar hinter das Konsens-
papier zurückging.

ZUSCHUSSGRENZE PROBLEMATISCH

Hauptkritikpunkt war § 21 Abs. 6 KiBiz-Ent-
wurf, der für die Berechnung des Landeszu-
schusses eine haushaltsmäßige Begren-
zung vorsah. Zudem fehlte eine belastbare
Revisionsklausel,wie dies im Konsenspapier
vom Februar 2007 vereinbart worden war,
sowie eine Anerkennung, dass es sich bei
der zusätzlichen Sprachförderung um einen
konnexitätsrelevanten Tatbestand handelt,
der insoweit einem gesonderten Verfahren
nach dem Konnexitätsausführungsgesetz
unterliegt.
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� Sprachförderung ist ein Kernelement des 
neuen NRW-Kinderbildungsgesetzes

� Mindeststandards bei der Betreuung sollen
künftig die Qualität der Kindertagesstätten 
sichern 
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Am 22. Mai 2007 wurde das Gesetz zur frü-
hen Bildung und Förderung von Kindern
vom NRW-Landeskabinett verabschiedet.
Darin sind einige wesentliche Änderungs-
vorschläge der kommunalen Spitzenver-
bände aufgegriffen worden.Das Gesetz soll,
sofern auch der NRW-Landtag zustimmt,
am 1. August 2008 in Kraft treten.
Wesentliche Elemente des KiBiz sind aus
kommunaler Sicht zu begrüßen. Hierzu
zählt vor allem die Stärkung der Steue-
rungsfunktion der Jugendämter,die im Hin-
blick auf die Finanzierung und die örtliche
Jugendhilfeplanung mehreren Vorschriften
zu entnehmen ist (vgl. insb. §§ 18 Abs. 3 Nr. 1,
20 Abs. 1 i.V.m. 19, 20 Abs. 3, 21 KiBiz). Positiv
zu erwähnen sind darüber hinaus folgende
Elemente:

• Einvernehmliche Festlegung der Finanzie-
rungsstrukturen einschließlich der Lan-
despauschalen sowie der fachlichen Min-
deststandards durch die Einrichtungs- und
Kostenträger. Hiermit ist die Erwartung
verbunden, dass in den Jugendamtsbezir-
ken auf allgemein akzeptierter Grundlage
gemeinsame örtliche oder regionale Kin-
dergartenstrategien entwickelt und um-
gesetzt werden.

• Ausbau der Betreuungsangebote für Kin-
der unter drei Jahren und eine verstärkte
Beteiligung des Landes an den Kosten ih-
rer Betreuung. Trotz der demografischen
Entwicklung ist eine kontinuierliche Stei-
gerung des Landesfinanzvolumens für das
Kinderbetreuungssystem vorgesehen.

• Beteiligung des Landes an den Kosten
der Kindertagespflege unter Konkreti-

sierung der Regelungen des Tagesaus-
baubetreuungsgesetzes. Hiermit folgt
eine Aufwertung der Kindertagespflege
als gleichwertige Alternative zu Tages-
einrichtungen, so wie sie bundesrecht-
lich gemäß §§ 22 ff. SGB VIII bereits vor-
gesehen ist.

• Verbindliche Regelung der bislang vom
Land gewährten Leistungen zur Betreu-
ung von Kindern mit Behinderung im Rah-
men einer integrativen Erziehung.

• Dynamisierung der Pauschalförderung
mit einer Erhöhung des Landesanteils um
1,5 Prozent jährlich ab 2009.

HÖHERE ELTERNBEITRÄGE

Trotz intensiver Beratungsgespräche zwi-
schen den beteiligten Parteien gibt es im-
mer noch einige entscheidende Konflikt-
punkte im Regierungsentwurf. Streitig
sind nach wie vor die Kommunalisierung
der Elternbeiträge sowie die Aufhebung
des so genannten Elternbeitragsdefizit-
ausgleichverfahrens. Der Wegfall dieses
Verfahrens und die damit verbundene
Kommunalisierung der Elternbeiträge be-
deuten einen Teilrückzug des Landes aus
der über Jahrzehnte bewährten dualen Fi-
nanzierung der Tageseinrichtungen für
Kinder.
Zu kritisieren ist, dass das Land auch im Ki-
Biz Elternbeiträge von 19 Prozent der Be-
triebskosten unterstellt, obwohl diese im
Durchschnitt lediglich 13 Prozent errei-
chen. Vor der Änderung der GTK im Mai
2006 teilten sich Land und Kommunen
den Unterschiedsbetrag im Rahmen ihrer
dualen Finanzierung. Durch die GTK-Ände-
rung 2006 erfolgte seitens des Landes ei-
ne Festschreibung des Landesanteils auf
30,5 Prozent der Betriebskosten (§ 18 Abs. 3
GTK) und damit eine Aufkündigung der
Aufteilung des Differenzbetrages. Seitens
des Landes wurde vorgetragen, dass die
Kommunen nun die Möglichkeit hätten,
die fehlenden Beträge durch Erhöhung der

Kindergartenbeiträge bei den Eltern zu re-
finanzieren.
Den vom Land unterstellten Beitragssatz
von den Eltern zu erheben, wird für viele
Kommunen auch künftig aufgrund ihrer
spezifischen örtlichen Strukturen eine sozi-
alpolitische Hürde sein.Denn in Zeiten,da in
Politik und Öffentlichkeit verstärkt Forde-
rungen nach beitragsfreien Kindergarten-
plätzen gestellt werden, ist eine Erhöhung
der Elternbeiträge durch die Kommunen
kontraproduktiv und führt dazu, dass sie ih-
re familienpolitische Glaubwürdigkeit ver-
lieren.

DRUCK AUF NOTHAUSHALTKOMMUNEN

Besonders Kommunen mit Finanzproble-
men geraten hier in die Zwickmühle. Denn
dem Beschluss des Oberverwaltungsge-
richts NRW, das den Beschluss des Verwal-
tungsgerichts Gelsenkirchen (vgl. VG Gel-
senkirchen,22.Mai 2007 - 15 L 450/07) bestä-
tigt hat, ist zu entnehmen, dass die zwangs-
weise Erhöhung der Elternbeiträge bei Kom-
munen im Nothaushalt durch die Aufsichts-
behörde zulässig ist (vgl. StGB NRW-Mittei-
lung 428/2007 vom 11.06.2007; OVG NRW,
Beschluss vom 24. Mai 2007 - 15 B 778/07). Es
gilt nach dieser Entscheidung der Grund-
satz, dass Gemeinden mit defizitärer Haus-
haltslage in besonderer Weise gehalten sind,
Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.
Solche Einnahmemöglichkeiten sind im Zu-
sammenhang mit Tageseinrichtungen für
Kinder die Elternbeiträge, deren zwangswei-
se Erhöhung durch die Aufsichtsbehörden
nach der Rechtsprechung möglich ist. Nur
durch die Festsetzung einer Obergrenze
durch das Land wie beispielsweise bei den
Offenen Ganztagsschulen können die Kom-
munen vor entsprechenden Forderungen der
Aufsichtsbehörden geschützt werden. Um-
fragen der NRW-Landesjugendämter ist zu
entnehmen, dass es bereits in vielen Fällen
zur Erhöhung der Elternbeiträge gekommen
ist und dass dieser Trend weiter anhält.
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N Es ist zu fordern, dass die Kommunalisie-
rung der Elternbeiträge rückgängig ge-
macht wird, um die bereits vielfach aufge-
tretenen erheblichen Spannungen vor Ort
sowohl zwischen Kommunen und Trägern
als auch gegenüber den Eltern zu beseiti-
gen und wieder zu landeseinheitlichen
Beitragssätzen zurückzufinden. Zumindest
sollten für Elternbeiträge einheitliche
Obergrenzen vom Land festgelegt werden,
um den Forderungen der Kommunalauf-
sicht nach immer weiteren Erhöhungen
vorzubeugen.

3 - 6-Jährige nach Nutzungsquote  
Jahr 0 - 1-Jährige 1 - 2-Jährige 2 - 3-Jährige 3 - 6-Jährige Anpassung des 97% bei den

Einschulungsalters 3 - 6-Jährigen

2008 150.365 152.882 155.623 483.802 470.091 455.988
2009 148.908 150.849 152.949 475.156 448.378 434.927
2010 148.052 149.393 150.916 467.704 441.235 427.998
2011 147.706 148.537 149.462 460.080 421.107 408.474
2012 147.845 148.352 148.751 454.323 403.207 391.110
2013 148.422 148.491 148.566 450.398 387.293 375.674
2014 149.176 149.069 148.707 448.189 373.121 361.927
2015 150.000 149.822 149.285 447.435 372.722 361.540

Anzahl der Kinder und Entwicklung der Nachfrage bei Kindern zwischen 3 und 6 Jahren

Wegen rückläufiger Bevölkerungszahlen kann �
bis 2014 das Einschulungsalter um sechs Monate
gesenkt werden - mit weit reichenden Folgen für
die Kinderbetreuung QU
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Nach § 26 Abs. 1 KiBiz soll das Verwaltungs-
verfahren zur Gewährung der Landeszu-
schüsse durch Rechtsverordnung geregelt
werden. Hier ist eine eindeutige Regelung
hinsichtlich der Zuordnung der Kinder zu
den einzelnen Gruppentypen erforderlich.
Zudem bedarf es einer Konkretisierung der
Öffnungszeiten. Hierzu finden zurzeit Ge-
spräche statt. Ziel muss es sein, für die
kommunale Praxis ein handhabbares und
transparentes Verfahren zu entwickeln,
welches vor allem auch der Steuerungsver-
antwortung der Jugendämter gerecht
wird.

STICHTAG WENIG PRAKTIKABEL

Problematisch ist im Hinblick auf die zu
erlassende Rechtsverordnung auch die ge-
setzliche Formulierung des § 21 Abs. 5 Ki-
Biz, der eine Stichtagsregelung für die Ge-
währung der Landeszuschüsse an die Ju-
gendämter vorsieht. Diese Regelung ist
wenig praktikabel und wird in der Umset-
zung zu größten Problemen führen. Nach
der aktuellen Formulierung müsste bis
zum 15.03. eines Jahres die Anzahl der Kin-
der für das in demselben Kalenderjahr be-
ginnende Kindergartenjahr zur Berech-
nung der Landeszuschüsse festgestellt
werden. Dadurch würden die Veränderun-
gen, die im Laufe eines Kindergartenjah-
res typischerweise nicht nur durch Zu-
und Wegzüge, sondern auch durch eine
verstärkte Nachfrage nach Betreuung für
unter Dreijährige eintreten können, unbe-
rücksichtigt bleiben.
Sichergestellt sein muss, dass für die An-
zahl der Kinder, die im Kindergartenjahr
tatsächlich betreut werden, auch entspre-
chende Pauschalen gezahlt werden. An-
dernfalls bestünde für die Jugendämter
und die Träger ein nicht zu unterschätzen-
des finanzielles Risiko. Eine flexible Hand-
habung bezogen auf die Unterbringung
von Kindern im laufenden Kindergarten-
jahr würde mangels Finanzierung nur
noch vereinzelt stattfinden.
Die Kirchen werden bei den Trägeranteilen
deutlich entlastet. Der Grund ist, dass vie-
len kirchlichen Kindertageseinrichtungen
die Schließung aufgrund der sinkenden
Kirchensteuereinnahmen droht. Das KiBiz
hat diese Entwicklung berücksichtigt und
setzt den Trägeranteil der Kirchen von 20
auf zwölf Prozent herab. Die Kosten für
diese Absenkung des kirchlichen Träger-
anteils übernehmen das Land zu 75 Pro-
zent und die Kommunen zu 25 Prozent.

Die Kirchen sind in besonderer Weise ge-
fordert, sich nun nicht weiter aus der Kin-
dergartenverantwortung zurückzuziehen,
sondern sich stattdessen mit Engagement
am qualitativen und quantitativen Aus-
bau der Kindertageseinrichtungen zu be-
teiligen.

KONNEXITÄT BEACHTEN

Sprachförderung stellt den Grundbaustein
der Bildungsbiographie dar und bedarf ei-
ner gesicherten Finanzierung seitens des
Landes. Um den betreuten Kindern besse-
re Bildungs- und Entwicklungschancen zu
eröffnen, muss bei der Festlegung von Pau-
schalen sichergestellt sein, dass die finan-
zielle Ausstattung der Einrichtungen auch
den Bedarf an Qualifizierung und Fortbil-
dung des Personals abdeckt. Dabei ist her-
vorzuheben, dass es sich bei der Sprachför-
derung um einen konnexitätsrelevanten
Tatbestand handelt, der einem gesonder-
ten Verfahren nach dem Konnexitätsaus-
führungsgesetz unterliegt.
Im Weiteren muss eine Möglichkeit zur
Überprüfung der finanziellen Auswirkun-
gen des Gesetzes geschaffen werden. In §
28 KiBiz ist lediglich die Möglichkeit einer
Überprüfung der Auswirkungen des Ge-

setzes im Jahre 2011 durch die Landesre-
gierung unter Einbeziehung der kommu-
nalen Spitzenverbände, der Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege und
der Kirchen eröffnet. Die Landesregierung
soll gemäß § 28 KiBiz dem Landtag über
die Erfahrungen mit dem Gesetz berich-
ten. Dies reicht bei weitem nicht aus. Viel-
mehr bedarf es einer klaren Regelung im
Hinblick auf die Revision des KiBiz.
Fraglich ist die Auskömmlichkeit des Bud-
gets, welches in den kommenden Jahren
ansteigen soll, im Hinblick auf die zusätz-
lichen Aufgaben, die auf Tageseinrichtun-
gen zukommen: Ausbau der Betreuung für
unter Dreijährige, Sprachförderung, Fami-
lienzentren, integrative Gruppen und vie-
les mehr. Zudem ist offen, ob die Einfüh-
rung eines völlig neuen Finanzierungssys-
tems in Form von Pauschalen tatsächlich
ohne größere Reibungsverluste realisiert
werden kann. Gegebenenfalls ist der Ge-
setzgeber gefordert, kurz- oder mittelfris-
tig nachzusteuern, um eine hochwertige
Kindergartenlandschaft in NRW auch in
Zukunft zu gewährleisten. Umso wichtiger
ist es daher, im Gesetzgebungsverfahren
eine tragfähige Revisionsklausel ins KiBiz
einzubringen, die diesen Ansprüchen tat-
sächlich genügt. ●

Eine Abordnung indonesischer
Kommunalpolitikerinnen und -po-

litiker hat im Rahmen eines Work-
shops von InWEnt - Internationale
Weiterbildung und Entwicklung
gGmbH auch den Städte- und Ge-
meindebund NRW in Düsseldorf be-
sucht. Claus Hamacher (Foto links),
Beigeordneter für Finanzen und Kom-
munalwirtschaft, stellte am 24. Juli
2007 den Gästen das System der
Kommunalfinanzierung in Nordrhein-
Westfalen vor. Ziel des Workshops war es, der Delegation einen Einblick in die Arbeit der in Deutsch-
land für Finanzpolitik zuständigen Institutionen zu geben. InWEnt will damit die politische und ökono-
mische Weiterentwicklung Indonesiens unterstützen.

INDONESIER STUDIEREN KOMMUNALFINANZEN

www.Kanalgutachter.de

Anzeige
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THEMA KINDERBETREUUNG

In NRW ist der Rechtsanspruch auf ei-
nen Kindergartenplatz erfüllt. Es gibt

jedoch - wie in allen „alten“ Flächenbun-
desländern - zu wenig Betreuungsplätze
für Kinder unter drei Jahren. Immerhin
sind die Weichen gestellt, damit in NRW
mittelfristig ein bedarfsgerechtes Ange-
bot vorgehalten wird.
Das jetzt im Entwurf vorliegende NRW-
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist dafür ein
wichtiger Faktor. Eine fundierte Planung
der Jugendämter ist von großer Bedeu-
tung, weil sich der Bedarf in den Gemein-
den, Städten und Kreisen sehr unter-
schiedlich darstellt. Vor Inkrafttreten des
Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG)

hatte NRW eine Versorgungsquote von
unter drei Prozent bei den unter dreijähri-
gen Kindern (u3) in Tageseinrichtungen.
Diese Quote entspricht derjenigen der
westdeutschen Flächenländer.
Das Tagesbetreuungsausbaugesetz hatte
das Ziel, bundesweit das Angebot wesent-
lich zu steigern. War ursprünglich eine
verbindliche Quote von 20 Prozent ge-
plant, so hat man sich nach dem vehe-
menten Widerspruch der kommunalen
Spitzenverbände auf Kriterien zur Konkre-
tisierung des Bedarfs verständigt. Dazu
zählen etwa die beabsichtigte Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit oder einer Ausbil-
dung. Zugleich wurden die Jugendämter

verpflichtet, eine verbindliche Ausbaupla-
nung bis 2010 zu erarbeiten.
Zu den finanziellen Hemmnissen gehört,
dass das TAG aus Sicht der Kommunen
nicht solide finanziert war, weil es auf die
so genannten Hartz IV-Einsparungen ge-
setzt hat. Diese sind jedoch geringer als
prognostiziert, zumal die Einsparungen
nicht „gemeindescharf“ mit den Mehrkos-
ten für die Tagesbetreuung für Kinder un-
ter drei Jahren korrelieren.

AUSBAU DURCH UMWANDLUNG

In NRW wird die Ausbauplanung des Lan-
des seit vielen Jahren über zwei Instru-
mente gesteuert. Zum einen geben die so
genannten Umwandlungserlasse Kontin-
gente für Gruppenumwandlungen vor, et-
wa für Umwandlungen in kleine altersge-
mischte Gruppen für Kinder im Alter von
vier Monaten bis zur Einschulung. Zum
anderen ist es nach der Budgetvereinba-
rung möglich, einzelne Plätze mit Kindern
u3 zu belegen.
In beiden Fällen ist jedoch Voraussetzung,
dass der Ausbau über nicht mehr benötig-
te Gruppen oder Plätze für Kinder anderer
Altersgruppen möglich wird. Dies bedeu-
tet, dass die Umwandlung bereits im Ju-
gendamtsbezirk kostenneutral ist oder
die Kostenneutralität über das jeweilige
Landesjugendamt hergestellt wird.
Daher hat ein Ausbau nur in beschränk-
tem Umfang stattgefunden, auch wenn
das Land zum Teil zusätzliche Kontingen-
te bereitgestellt hat, weil die Landesju-
gendämter den großen Bedarf der Ju-
gendämter plausibel darstellen konnten.
Im Ergebnis konnte bis heute ein - gemes-
sen an der Ausgangsbasis deutlicher, aber
gemessen am Bedarf nicht ausreichender
- Ausbau von 2,7 Prozent auf rund 4,5 Pro-
zent erreicht werden, bezogen auf Tages-
einrichtungen.

Das neue NRW-Kinderbildungsgesetz soll den Ausbau der 
Betreuung für unter Dreijährige beschleunigen, ohne die 
Kommunen finanziell zu überfordern

� Betreuung in Tageseinrichtungen könnte 
Eltern von Kleinstkindern und unter Dreijährigen
immer öfter Zeit für den Beruf geben

Mehr Plätze für die
ganz Kleinen 

DER AUTOR
Klaus-Heinrich Dreyer ist
Referatsleiter Jugendförde-
rung und Tagesbetreuung
beim Landesjugendamt
Westfalen
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Ein Motiv der Eltern, ihre Kinder durch pri-
vate Träger betreuen zu lassen, liegt sicher
in dem nicht ausreichendem Angebot für
unter dreijährige Kinder bei freien oder
kommunalen Trägern. Finanzielle Motive
lassen sich wenigstens vordergründig
nicht feststellen, weil die Entgelte bei ver-
gleichbarer Leistung eher höher sind. Al-
lerdings sind private Träger, weil sie nicht
an das GTK gebunden sind, flexibler, weil
sie beispielsweise Betreuung auch tage-
weise anbieten können und dafür dann
ein geringeres Entgelt fordern.

IMPULS FÜR U3-BETREUUNG

Neben der Umstellung der Finanzierungs-
struktur auf Pauschalen einschließlich der
Absenkung des kirchlichen Trägeranteils auf
zwölf Prozent, der Einbeziehung der Tages-
pflege, Familienzentren und Sprachförde-
rung sowie verbesserter Leistungen für die
Integrative Förderung von Kindern mit Be-
hinderungen ist der Ausbau der Angebote
für Kinder u3 ein wesentlicher Baustein des
künftigen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz).
Nach dem Konsenspapier zwischen NRW-
Familienministerium, kommunalen Spit-
zenverbänden, Freier Wohlfahrtspflege
und Kirchen vom Februar 2007 hat die
NRW-Landesregierung am 22. Mai den Re-
gierungsentwurf in den Landtag einge-
bracht. Naturgemäß herrscht bei vielen
Trägern und Eltern große Unsicherheit, zu-
mal die für die Detailplanung wichtigen
Ausführungsregelungen - Personalverein-
barung und Durchführungsverordnung -
noch erarbeitet werden müssen.
Ob das Gesetz zu dem von Einigen be-

STÄDTE- UND GEMEINDERAT 9/2007 15

BEDARF FESTSTELLEN

Für die Betreuung von Kindern u3 gibt es
ein Bündel von Maßnahmen. Die Kommu-
nen sollten einen Mix dieser unterschiedli-
chen Betreuungsformen anbieten. Dabei ist
es Aufgabe der kommunalen Jugendhilfe-
planung, den Bedarf im Einzelnen festzu-
stellen und in Abstimmung mit den Trägern
die erforderlichen Maßnahmen zu entwi-
ckeln:

• Tageseinrichtungen: Dieses Angebot sollte
vorrangig für die über zweijährigen Kinder,
je nach Bedarf auch für ein- bis zweijähri-
gen Kinder, im Einzelfall auch für unter Ein-
jährige angeboten werden. Berufstätigkeit
der Eltern oder vergleichbare Konstellatio-
nen sind zumindest heute noch häufig Auf-
nahmekriterien der Träger.

• Tagespflege: Diese Betreuungsform eig-
net sich besonders für Kleinstkinder und
für Kinder, die noch Probleme haben, in
größeren Gruppen zurechtzukommen.

• Spielgruppen: Dieses Angebot hat eine
große Spannbreite. Zum Teil sind dies
Gruppen, die auf einem vergleichbar gu-
ten Niveau arbeiten wie reguläre Tages-
einrichtungen, aber nicht mit Landesmit-
teln gefördert werden. Zum Teil handelt
es sich aber auch um Gruppen, die bei-
spielsweise nur vormittags für wenige
Stunden arbeiten. Dennoch kann dies -
wie bei der Tagespflege - vom Bedarf des
Kindes oder der Eltern her völlig ausrei-
chen.

MEHR PRIVATE TRÄGER

Bis vor einigen Jahren wurden Tagesein-
richtungen nahezu ausschließlich von
freien und kommunalen Trägern betrie-
ben. Inzwischen nehmen die Angebote in
privatgewerblicher Trägerschaft zu. Häu-
fig sind es Betriebe, die sich für ihre Be-
schäftigten engagieren wollen, zum Teil
aber auch Privatpersonen, die eine Ange-
botslücke erkannt haben und in legitimer
Gewinnerzielungsabsicht handeln. In
Westfalen-Lippe gibt es heute rund 100
solcher Tageseinrichtungen mit 1.800
Plätzen.
Bereits aus diesen Daten ergibt sich, dass
es sich überwiegend um kleine Einrich-
tungen handelt. Sie bieten zwar auch Plät-
ze für Kindergarten- und Schulkinder an,
ihr Schwerpunkt liegt jedoch eindeutig
bei Kindern u3, und zwar oft mit guter
Qualität.

fürchteten Qualitätsabbau führt, er-
scheint eher zweifelhaft, wird doch die Fi-
nanzierungsbasis der Tageseinrichtungen
erheblich steigen. Allein der NRW-Landes-
haushalt wird - auch unter Berücksichti-
gung der seit 2003 vorgenommenen Kür-
zungen - mit 1,2 Mio. Euro in 2010 erheb-
lich anwachsen. Auch ein Kostenvergleich
von Gruppenkonstellationen zeigt in den
meisten Fällen, dass mit dem KiBiz mehr
Geld zur Verfügung steht. Fraglich ist aber,
wie sich die Erhöhung von Elternbeiträ-
gen auswirkt.
Ein aus Sicht der Kommunen zentraler
Streitpunkt bei dem im März 2007 vorge-
legten Referentenentwurf konnte zwi-
schenzeitlich ausgeräumt werden. Nach
dem Kompromiss wird das Verfahren wie
folgt gestaltet: Im jährlichen Haushalts-
gesetz werden zwar - wie vom Land ge-
plant - Höchstgrenzen festgelegt. Gleich-
zeitig enthält das KiBiz aber die Planungs-
daten etwa zum Ausbau der Plätze für
Kinder u3. Nach der Anmeldephase in den
Einrichtungen melden die Jugendämter
per Stichtag 15.3. die Planungen für das
folgende Kindergartenjahr. Wenn die ent-
sprechend den Planungsdaten bereitge-
stellten Landesmittel nicht ausreichen
sollten, wird zwischen dem Land und den
kommunalen Spitzenverbänden eine Ver-
einbarung getroffen (s. § 21 Abs. 6 KiBiz /
RegE).

LANDESJUGENDÄMTER GLEICHEN AUS

Den Landesjugendämtern obliegt dabei
die Zusammenführung der örtlich sehr
unterschiedlichen Bedarfe auf Landesebe-

2005 2008 2009 2010 2013 1)

Tageseinrichtungen 11.000 34.000 42.000 66.500

Tagespflege 10.000 18.000 23.500 23.500

Gesamt 21.000 52.000 65.500 90.000 157.000
= 20 % = 35 %

des des
Bedarfs Bedarfs

1) Diskussion auf Bundesebene

Ausbau der U3-Betreuung in NRW - Anzahl der Plätze nach Jahren

75 % in Tageseinrichtungen Kinder von 2 - 3 Jahren zu 40 %

Kinder von 1 - 2 Jahren zu 5 %

Kinder von 0 - 1 Jahr zu 0 %

75 % in Tageseinrichtungen Kinder von 2 - 3 Jahren zu 0 %

Kinder von 1 - 2 Jahren zu 10 %

Kinder von 0 - 1 Jahr zu 5 %

U3-Betreuung in NRW - Ausbauschwerpunkte nach Jahrgängen

2010 sollen in NRW �
90.000 Tagesbetreu-
ungsplätze für unter

Dreijährige zur 
Verfügung stehen, auf

Bundesebene wird über
die Deckung von 35 

Prozent des Bedarfs bis
2013 diskutiert

Der Schwerpunkt für �
die Betreuung von unter
Dreijährigen liegt in den
kommenden Jahren auf

dem Ausbau von 
Tageseinrichtungen
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THEMA KINDERBETREUUNG

Spätestens seit PISA hat sich die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass in Deutschland

mehr für die Bildung der Kinder getan wer-
den muss. Da Sprache eine wesentliche
Schlüsselkompetenz für Bildung ist, gilt es,
die Sprachentwicklung von Kindern mög-
lichst früh zu erfassen und gegebenenfalls
zusätzlich zu fördern. Wie wichtig das ist,
zeigt unter anderem die Tatsache,dass etwa
zehn bis 15 Prozent der Vorschulkinder - bei
Migrationshintergrund sogar 20 bis 30 Pro-
zent - mit Sprachentwicklungsproblemen
kämpfen.
Das kann,muss aber nicht auf Dauer so blei-
ben. Vielen dieser Kinder kann nämlich -
laut internationalen empirischen Studien -
im Kindergarten wirksam geholfen werden.
So ist bekannt, dass sich Kinder in einer
hochqualitativen Einrichtung sprachlich be-
deutsam besser entwickeln als Kinder in ei-
ner Einrichtung mit nur mäßiger oder
schlechter Qualität.
Außerdem ist nachgewiesen, dass sich Kin-
der sprachlich oder kognitiv am besten ent-
wickeln, wenn die Angebote der Einrich-

tung, die sie besuchen, ganz gezielt am je-
weiligen (Sprach-)Entwicklungsstand an-
setzen. Dann haben sie eine gute Chance,
den Entwicklungsrückstand aufzuholen.
Dazu bedarf es geeigneter Maßnahmen.
Zuverlässige Tests und wirksame Förderan-
sätze gehören dazu.

DIAGNOSE MIT DELFIN

In Nordrhein-Westfalen geht man diesbe-
züglich den konsequentesten Weg. Dort
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KT Beratung in in Fragen der Planung,

Finanzierung und Pädagogik

Im Rheinland

Barbara Kohls
Tel. 0221-809-6224
Ute Jansen 
Tel. 0221-809-6291

In Westfalen-Lippe

Christa Döcker-Stuckstätte
Tel. 0251-591-5962
Norbert Rikels
Tel. 0251-591-4593

Das Verfahren zur Feststellung der sprachlichen Entwicklung von
Kindergartenkindern hat seine Bewährungsprobe bestanden und
wird konsequent weiterentwickelt

„Besuch im Zoo“ deckt
Sprachschwächen auf
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DIE AUTORINNEN
Prof. Dr. Lilian Fried lehrt
Pädagogik an der 
Universität Dortmund

Die Mitautorinnen Eva
Briedigkeit, Patrick Isele
und Rabea Schunder sind 
wissenschaftliche 
MitarbeiterInnen am 
Lehrstuhl Prof. Fried an der
Universität Dortmund

ne. Aufgrund ihrer Sachkenntnis und der
guten Arbeitsbeziehungen zu den Jugend-
ämtern sind die Landesjugendämter in der
Lage, diesen Bedarf zu bestätigen oder Al-
ternativen aufzuzeigen. Im Regelfall kön-
nen die Landesjugendämter den Jugend-
ämtern frühzeitig „grünes Licht“ geben, da-
mit die Träger rechtzeitig ihre personellen
und finanziellen Planungen daran ausrich-
ten können und auch die Eltern Handlungs-
sicherheit haben. Das LWL-Landesjugend-
amt Westfalen ist zuversichtlich, dass der
geplante Ausbau auf 20 Prozent ausreichen
wird, den Bedarf zu befriedigen.
Im Einzelnen geht das Land bei seiner Finanz-
planung von einem Planungsrahmen aus,
der den Ausbau der u3-Betreuungsplätze von
21.000 im Jahr 2005 auf rund 90.000 im Jahr
2010 vorsieht (einschließlich Tagespflege).
Dabei soll der Bedarf „von oben her“ gedeckt
werden:ältere Kinder mit höherer Quote und
stärker in Tageseinrichtungen, Kleinstkinder
mit deutlich geringerer Quote und eher in
der Tagespflege (siehe Tabellen S.15).
Auf Bundesebene ist in den zurückliegen-
den Monaten über einen weitergehenderen
Ausbau auf 35 Prozent diskutiert worden.
Neben der Frage des Bedarfs ist dabei auch
die Frage der Beteiligung des Bundes an der
Finanzierung von Bedeutung. Wegen der
grundsätzlichen Beschränkung des Bundes
auf Investitionskostenförderungen (Art. 104
b GG) werden Lösungen etwa über ein Stif-
tungsmodell erwogen. Abgesehen von ver-
fassungsrechtlichen Bedenken der Umge-
hung der gerade erst verabschiedeten För-
deralismusreform ist die finanzielle Beteili-
gung des Bundes auch an den Betriebskos-
ten unabdingbar, sollte man sich auf eine
derart weitgehende Versorgungsquote
oder gar einen Rechtsanspruch auf Betreu-
ung für Kinder u3 verständigen. ●
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wird bereits zwei Jahre vor Schulbeginn mit
dem Delfin 4-Verfahren festgestellt, ob ein
Kind seine Sprachpotenziale gut entwickeln
konnte oder ob es eine zusätzliche Sprach-
förderung braucht. Mit Delfin 4 wird ein
Verfahren bezeichnet, das Diagnose- und
Förderelemente enthält.
Zweck des Diagnoseverfahrens ist es, fest-
zustellen, ob die Sprachentwicklung von
Kindern zwei Jahre vor Schulbeginn alters-
gerecht ist oder ob die Kinder die deutsche
Sprache hinreichend beherrschen. Zweck
der Förderelemente ist es, pädagogische
Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen bei
der Planung und systematischen Durchfüh-
rung professioneller Sprachfördermaßnah-
men plus begleitender Elternarbeit zu un-
terstützen.
Die Diagnoseelemente von Delfin 4 sind als
Test konstruiert. Dem Kind werden inner-
halb eines thematischen Rahmens gezielte
Aufgaben gestellt,die es zu Sprachäußerun-
gen motivieren sollen. An diesen ist dann
präzise abzulesen, ob die Sprachentwick-
lung altersgemäß verlaufen ist oder ob sich
Entwicklungsrisiken andeuten.

ZWEI TESTSTUFEN

Der Test ist zweistufig angelegt.Mit der ers-
ten Stufe „Besuch im Zoo (BiZ)“ kann zwi-
schen den Kindern getrennt werden, deren
Sprachentwicklung gut verlaufen ist, und
denjenigen, bei denen man sich dessen
nicht so sicher sein kann. Letztere werden
mit der zweiten Stufe „Besuch im Pfiffikus-
Haus (BIP)“ eingehender untersucht.
Das sprachtheoretische Modell von Delfin4
basiert auf dem internationalen For-
schungsstand. Es wurde konstruiert, indem
besonders curriculumrelevante, entwick-
lungssensitive, risikoindizierende oder
prognoserelevante Sprachfähigkeitsberei-
che identifiziert, in eine Kompetenz-Aufga-
ben-Matrix überführt und anschließend zu
konkreten Testaufgaben heruntergebro-
chen wurden. Das Modell prüft linguisti-
sche Sprachstrukturen - Wortschatz, Gram-
matik und Aspekte der Phonembewusst-
heit - sowie pragmatische Sprachfunktio-
nen, etwa die Erzählfähigkeit (siehe Skizze).
Um weitere Förderhinweise zu gewinnen,
wird noch die Artikulationsfähigkeit erfasst.
Die Entwicklung von Delfin 4 ist strikt an in-
ternational gültigen Standards der Testent-
wicklung orientiert. Einmal basiert der Test

auf einem sorgfältig aus der Sprachent-
wicklungsforschung abgeleiteten Modell.
Zum anderen richtet sich die Testentwick-
lung an international gültigen messtheore-
tischen Standards aus. Mit speziellen Kon-
struktionstechniken sowie empirischen
Prüfmethoden wurden die Objektivität, Zu-
verlässigkeit und Gültigkeit des Verfahrens
geprüft.

HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT

Insgesamt hat die empirische Prüfung der
Testaufgaben respektive Testformen er-
bracht, dass die Stufen 1 und 2 von Delfin 4
sehr zuverlässig und auch gültig messen.
Diese Aussage basiert auf folgenden Studi-
en:

• Erprobung und Auswahl der Aufgaben: Es
wurde ein Pool von 465 Aufgabenvarian-
ten entwickelt. Diese wurden an 442 Kin-
dern erprobt. Insgesamt 143 Aufgaben er-
wiesen sich als uneingeschränkt geeignet,
weil Kinder gerne damit umgingen und
Erwachsene gut damit zurecht kamen.

• Pilotierungsstudien: Die Erstformen von
Stufe 1 und 2 wurden in Gütersloh, Hamm
und Köln bei insgesamt 1.220 Kindern über-
prüft. Hier zeigte sich, dass die Aufgaben
beider Stufen weder zu leicht noch zu
schwierig sind und dass man mit ihrer Hil-
fe gut zwischen Kindern unterschiedlicher
Sprachkompetenz unterscheiden kann.Au-
ßerdem stellte sich heraus, dass beide Stu-
fen sehr zuverlässig messen, man sich also
auf die Testergebnisse verlassen kann.
Schließlich untermauerten spezifische
Analysen - etwa Faktorenanalysen oder Ver-
gleiche mit anderen anerkannten Testver-
fahren -, dass man mit beiden Stufen tat-
sächlich das erfasst, was vorgegeben wird.

Die Ergebnisse der Pilotierungsstudie zu
Stufe 1 ließen sich in einer - nach Schulamts-
codes repräsentativ zusammengesetzten -
Stichprobe von 1.552 Kindern fast vollstän-
dig bestätigen. Weitere empirische Analy-
sen laufen derzeit. Selbstredend werden die
Ergebnisse aller Prüfungen detailliert doku-
mentiert. Diese Berichte werden etwa über
die Delfin 4-Homepage zugänglich ge-
macht sowie in einschlägigen Fachorganen
veröffentlicht.

LOB FÜR´S MATERIAL

Neben der testmethodischen Güte des Ver-
fahrens wurde geprüft, inwieweit die Praxis

� Spielerisch wird mit dem Verfahren Delfin 4
der Sprachstand der Vierjährigen in NRW getestet

����� ���	
�� ��� 
��	
�
��� �
�
���� ��
 	
�
������ �
�
�� ����� ��� �
� ������
� ���
�� ���
�
��
 �� ������

�� �
�����
� 
�����
�� 
�����
��
�
��� ����
� 
�������
��

���������	
�������������
��������������������

�������� !����"
#�$�%����&�����$�����$��&
���������	
������� ��������������������������
���������������������������������������������
��������������
�����������������������������

���� �� ��!���" ������ ���" #�������������"
��������� ��������������"����������"�$���� ��
%�
&�'�����������������"������� !��������"�
���� ��(�����������)�)�)

*�� ������� !���" !� ��� ������ � ����� �������
����� ���!� ���� ������+ *������� *�� ��� ��)

'!"!(���))"'�*!(�+ '�',-!(!'�
.��/� /0$ ��� .%��1%����%���$��&
���������  � �������� ���� �� '������ � &����'
���������� ��� #����������) ����������'�
$�����
*���!���  ������ 	��������� ��� �� �� ��� ���
,�������� ��� #�������)

Stgerat_9_07_Innen  27.08.2007  10:02 Uhr  Seite 17



18 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 9/2007

THEMA KINDERBETREUUNG

mit dem Verfahren klargekommen ist. Dazu
wurden an alle, die an den Pilotierungsstu-
dien mitgewirkt haben, Evaluierungsbogen
verteilt. Über die Ergebnisse zur 1. Stufe
kann bereits berichtet werden:

• Erzieherin/Lehrkraft: Die große Mehrheit
(81,7 Prozent) gibt an, gut mit dem Materi-
al zurecht gekommen zu sein. Verände-
rungsvorschläge beziehen sich auf die
Durchführungsregeln (18,3 Prozent).

• Kinder: Etwa zwei Drittel der Befragten
sind der Ansicht, dass die Kinder gut mit
dem Thema „Besuch im Zoo“ (66,2 Pro-
zent) sowie mit dem Material (57,7 Pro-
zent) klar gekommen sind. Dies wird
durch die Ergebnisse der empirischen
Aufgabenanalysen unterstrichen, die zu
erkennen geben, dass den Kindern die
Aufgaben am leichtesten gefallen sind,
welche direkt an die „Besuch im Zoo“-
Motive anknüpfen. Hier beschäftigen
sich die Veränderungsvorschläge (zwi-
schen 14,3 Prozent und 29,6 Prozent) im
Wesentlichen mit der Größe oder Anzahl
der Bildmotive respektive der Stabilität
des Materials.

Zwei Drittel der Befragten empfanden die
Situation als nicht natürlich. Ein Teil führt
dies darauf zurück, dass die üblichen Unter-
stützungsmechanismen bei der Durchfüh-
rung - loben, ermutigen, wiederholen und
Ähnliches - fehlten und ein individuelles
Eingehen auf das Kind nicht möglich gewe-
sen sei (19,7 Prozent). Allerdings wird von
Seiten der BeobachterIn mehrfach betont,
dass dies von ErzieherIn zu ErzieherIn sehr
unterschiedlich gewesen sei.

ERSTER DURCHGANG VERKRAMPFT

Auch ErzieherInnen berichten, dass sie die Si-
tuation nur zu Beginn als künstlich empfun-
den hätten und mit der Zeit„lockerer“ gewor-
den seien:„Je öfter man spielte,desto sicherer
wurde man.“ - „Der erste Durchgang war
krampfig und unnatürlich. Der zweite Durch-
gang war dagegen natürlicher und selbstver-
ständlicher.“ Auch hätten sie selbst etwas da-
zu beigetragen, dass die Situation „natürli-
cher“ gewesen sei (gute Kooperation mit der
LehrerIn, eigenes Verhalten überdenken).
Ein weiterer Teil (18,3 Prozent) gibt an, dass
die Situation einen Test- oder Prüfungscha-
rakter gehabt habe. So wird das Verhalten
der ErzieherIn von den BeobachterInnen als
fremd und gekünstelt beschrieben - auch,
weil sie die Anweisungen der Aufgaben-Kar-
ten nicht umzuformulieren wagten. Außer-
dem wird berichtet, dass die fremde Person
oder die Tatsache, dass die Durchführung in
einem anderen Raum stattfand,sich störend
auf die Situation ausgewirkt hätten.
Schließlich wird von 29,6 Prozent der Lehre-
rInnen und ErzieherInnen moniert, dass die
Durchführung mit mehr als 40 Minuten zu
lang gedauert habe. All diese Hinweise und
Veränderungsvorschläge werden sorgfältig
geprüft und - falls dem keine wichtigen

fachlichen Gründe entgegen-
stehen - bei der Überarbeitung
der Erstformen berücksichtigt
werden.

FÖRDERKONZEPT 
ENTWICKELN

Sprachstandsfeststellung bei
Kindergartenkindern ist kein
Selbstzweck, sondern dient da-

zu, die Bildungschancen derjenigen Kinder
zu gewährleisten, die mit Sprachentwick-
lungsproblemen kämpfen. Deshalb wird
derzeit eine Förderorientierung für pädago-
gische Fachkräfte im Kindergarten entwi-
ckelt. Diese bietet Hinweise, was laut dem
aktuellen Forschungsstand bei einer - am
Ergebnis der jeweiligen Sprachstandsfest-
stellung ansetzenden - Planung und Gestal-
tung von Sprachfördermaßnahmen berück-
sichtigt werden sollte.
Dabei wird nach Möglichkeiten gesucht,ge-
zielte Fördermaßnahmen in das allgemeine
Angebot von Kindergärten zu integrieren,
denn aus Sicht der AutorInnen sind ausson-
dernde Formen wenig wünschenswert. Ent-
sprechend soll die Förderorientierung er-
gänzungsfähige Module enthalten, welche
den Untertests (Sprachmitteln, -funktion)
von Delfin 4 entsprechen.
Jedes Modul soll einerseits direkt anschluss-
fähige Spiel- und Übungsanregungen bereit-
stellen, andererseits auf vorhandene, grund-
sätzlich anschlussfähige Programme, Kon-
zepte, Materialien und Ähnliches hinweisen.
Auf mittlere Sicht sollen „Best-Practice-Mo-
delle“ auf DVD vor Augen führen, wie man
selbstbestimmt oder im Team - mittels geeig-
neter Strategien - dazu kommen kann,das ei-
gene Sprachförderrepertoire, etwa im Hin-
blick auf Elternarbeit, zu erweitern. Dieses
Konzept soll künftig auch erprobt und gege-
benenfalls modifiziert werden. ●
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Erzählen

� Beim Sprachtest werden Wortschatz,
Artikulation und Grammatik der Kinder geprüft
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Sprachentwicklungstheoretische Basis

� Zehn bis 15 Prozent aller 
Vorschulkinder - bei Kindern mit
Migrationshintergrund sogar 20 
bis 30 Prozent - haben sprachliche 
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Sprachförderung für 
Vierjährige
Etwa 34.000 Vierjährige in Nordrhein-West-
falen erhalten zusätzliche Sprachförderung.
Damit komme jedes fünfte Kind dieser Al-
tersstufe in den Genuss der kostenlosen
„Deutsch-Nachhilfe“, erklärten NRW-Schul-
ministerin Barbara Sommer und NRW-Fami-
lienminister Armin Laschet. Die Förderung
soll Kindern zu ausreichenden Sprachkennt-
nissen verhelfen, bevor sie in die Schule
kommen. Die zusätzliche Sprachförderung
soll pro Kind 200 Stunden im Jahr betragen
und in Tageseinrichtungen stattfinden. Der
ermittelte Förderbedarf ist das Ergebnis von
Delfin 4, einer Erhebung der Sprachentwick-
lung aller Kinder in NRW zwei Jahre vor de-
ren Einschulung. Sprachförderung bekom-
men Kinder, die nicht über den altersgemäß
üblichen Sprachschatz verfügen und bei de-
nen dieses Defizit erwartungsgemäß nicht
im Alltag behoben wird.
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Seit vielen Jahren wird in Nordrhein-
Westfalen - unterstützt durch die Lan-

desjugendämter Rheinland und Westfa-
len-Lippe - die gemeinsame Erziehung,
Bildung und Betreuung von Kindern mit
und ohne Behinderung gefördert und aus-
gebaut. Es sind wohnortnah viele Model-
le entstanden, in denen Kinder mit unter-
schiedlichen Besonderheiten gemeinsam
durch den Alltag begleitet werden. Ge-
meinsame Erziehung in Tageseinrichtun-

gen wird in integrativer Form und in der
Form der Einzelintegration praktiziert. Im-
mer mehr heilpädagogische Einrichtun-
gen öffnen sich auch für die gemeinsame
Erziehung in integrativer Form.
Die gemeinsame Erziehung gelingt nicht
von selbst. Sie benötigt einfühlsame sozial-
pädagogische und therapeutische Fach-
kräfte (Heilpädagogen/-innen), die die Kin-
der mit ihren Stärken und
Schwächen sehen und un-
terstützen. Dazu braucht es
eine spezielle, die so ge-
nannte basale Pädagogik,
die jedes Kind auf seinem
individuellen Entwicklungs-
niveau und in seiner Hand-
lungskompetenz anspricht
und genau beobachtet, wo
es steht. Kindzentrierte Pädagogik setzt die
Unterschiedlichkeit einer Gruppe voraus
und arbeitet mit differenzierten Spiel- so-
wie Förderangeboten im pädagogischen
und therapeutischen Bereich. Alle Mitar-

beiterinnen, gleich welcher Profession sie
angehören, arbeiten zum Wohle der Mäd-
chen und Jungen in der Gruppe, in der ge-
meinsame Erziehung praktiziert wird.
Gemeinsame Erziehung ist ein Bildungs-
und Erziehungsangebot in einem Lebens-
raum, in dem Menschen gemeinsam mit-
einander agieren und sich über das Ver-
trautwerden näherkommen. Diese aktive
Praxis erfordert auf didaktischer, metho-
discher und therapeutischer Ebene Ver-
fahrensweisen, die differenziert überlegt,
geplant und umgesetzt werden. Erst in
Spiel- und Lernzusammenhängen, die auf
den unterschiedlichen Entwicklungsni-
veaus der Kinder die erforderlichen Lern-
bedingungen, Lernstrategien und Lernhil-
fen zur Verfügung stellen, können sich
Kinder selbstständig frei bewegen, han-
deln und entwickeln.

EIGENMOTIVATION FÖRDERN

Die bereits erlangten Fähigkeiten der Kinder
- ihre Ideen, ihre Spontaneität - sollen nicht
eingeengt, sondern herausgefordert und
zum elementaren Bestandteil der pädago-
gischen Arbeit gemacht werden. Ohne die
eigene Motivation der Mädchen und Jun-
gen ist lernen und sich bilden nicht möglich.
Bei aller Planung sollte die Selbsttätigkeit
jedes Kindes im Mittelpunkt stehen. So ge-
lingt es, Kinder zu befähigen, ihre Lebenssi-
tuation selbst zu beherrschen und nicht von
dieser beherrscht zu werden.
Der situationsbezogene Ansatz ermöglicht
ein hohes Maß an Selbstständigkeit und
Selbsttätigkeit. Gerade Mädchen und Jun-
gen mit Behinderung wird diese Selbsttä-

tigkeit oft nicht zugetraut.
Dies ist bedauerlich, denn es
gibt für alle vieles zu entde-
cken. Kinder mit unterschied-
lichen Voraussetzungen kön-
nen im Lebensraum Kinder-
garten jedoch ihre individu-
ellen Möglichkeiten einbrin-
gen. Grundlegende didakti-
sche Prinzipien, die den Si-

tuationsansatz stützen, sind:

• Altersmischung
• differenzierte Gruppenarbeit
• indirekte Methoden 

Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung in
NRW fördert gleichzeitig Individualität und Zugehörigkeitsgefühl

� In Kleingruppen bei individueller Förderung
können Kinder mit Behinderung die Welt
entdecken und Erfahrungen mit sich selbst
machen 

Unterschiedlichkeit
macht schlau
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Jeder Mensch ist ein 
Individuum

•
Jeder Mensch ist wichtig

für das Ganze
•

Jeder Mensch trägt zum
Gelingen einer Sache bei 

•
Keiner ist wertvoller als

der andere

DIE AUTORINNEN
Dipl. -Päd. Elke Pfeiffer
betreut im Landesjugendamt
Rheinland die Aufgabe
„Schutz von Kindern in 
Tageseinrichtungen“

Dipl. -Päd. Angelika Nieling
ist im Landesjugendamt
Rheinland im selben 
Arbeitsgebiet tätig
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• flexibler Tagesablauf 
• Gemeinwesenarbeit

Jungen und Mädchen mit und ohne Behin-
derung können nicht allein durch die Inter-
aktion mit den Dingen oder durch die Moti-
vation der anderen Kinder aus sich heraus
agieren. Es bedarf immer auch „Übungssi-
tuationen“, denn Kinder brauchen Wieder-
holung, um ihre Erfahrungen zu vertiefen.
Die individuelle Überschaubarkeit oder die
Möglichkeit, dass Kinder mit Behinderung
in kleinen differenzierten Schritten lernen,
eröffnet eine Vielfalt an Erfahrungsmög-
lichkeiten. Diese Erfahrungen können bei-
spielsweise sein:

• Wie drehe ich einen Wasserhahn auf und
zu?

• Wie fühlt sich Wasser an, wenn es durch
meine Finger läuft?

• Wie warm oder wie kalt ist das Wasser? 
• Wie fühlt sich mein Pullover - meine Bluse,

mein T-Shirt - an, wenn durch das Experi-
mentieren die Ärmel nass werden?

• Wie kann ich meine Hände einseifen,
wenn die Seife immer wegflutscht? 

• Wie werde ich die Seife wieder los?
• Wie trockne ich mir die Hände am Hand-

tuch ab?

LERNHILFE WIEDERHOLUNG

Da Wiederholungen notwendig sind, ist es
immer ein pädagogischer Balanceakt, Tä-
tigkeiten zu wiederholen und gleichzeitig
diese Tätigkeiten mit neuen Herausforde-
rungen zu verbinden. Wichtig ist, darauf
zu achten, dass sich aus diesen Übungssi-
tuationen keine Stereotypen entwickeln.
Alle Mädchen und Jungen beziehen sich
gegenseitig ein, wenn jeder das Gefühl
hat, gesehen und beachtet zu werden. Die
Kinder einer Kindergartengruppe, in der
integrative Erziehung praktiziert wird,
können nicht nur von sich aus Techniken
entwickeln, um Kinder mit einer Behinde-
rung in das Tun einzubeziehen. Sie benö-
tigen gezielte Impulse durch die pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und die Thera-
peuten.
Gemeinsame Erziehung ist kein statischer
oder messbarer Zustand, der irgendwann
erreicht ist, sondern ein dynamischer Pro-
zess, der täglich neu gelebt wird. Statt zu
diskriminieren, heißt es, sich zu entdecken.
Das Wechselspiel zwischen Annäherung
und Abgrenzung ist ein wichtiger integrati-
ver Prozess in der gemeinsamen Erziehung.

MÖGLICHST KEINE SONDERROLLE

Im Selbstverständnis für den Einzelnen und
für sich selbst entsteht unser Selbstwertge-
fühl. Diesem Verständnis zufolge muss sich
das pädagogische Handeln in diesen Tages-
einrichtungen an dem Ziel orientieren, dass
kein Mädchen und kein Junge von dem ge-
meinsam Erlebbaren abgekoppelt wird oder
in eine Sonderrolle geraten kann. Gefordert
ist ein pädagogisches Konzept, das ein
Höchstmaß an Gemeinsamkeit wie auch an
Individualisierung ermöglicht.
Die integrative Pädagogik macht sich im
Wesentlichen an 3 Forderungen fest:

• Handeln statt Behandeln
• Gewähren statt Vorenthalten
• Pädagogisch differenzieren statt

„besondern“ oder „aussondern“

Immer mehr Mädchen und Jungen mit Be-
hinderung werden im Rahmen der Einzel-
integration in Regeleinrichtungen be-
treut. Um eine ganzheitliche Entwicklung
sowie eine angemessene Förderung von

Mädchen und Jungen mit Behinderung si-
cherzustellen,wird eine Rahmenkonzeption
für die Einzelintegration vorgegeben. Die
Einzelintegration bildet neben der Betreu-
ung in integrativen und heilpädagogischen
Tagestätten eine weitere Möglichkeit,Mäd-
chen und Jungen mit Behinderung zu be-
gleiten. Jede Aufnahme von Mädchen und
Jungen mit Behinderung im Rahmen der
Einzelintegration muss mit den Eltern, dem
Träger, dem Jugendamt, der Fachberatung
und dem Landesjugendamt beraten sowie
abgestimmt werden. ●
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EN „Westfälische Rundschau“ vom 04.07.2007

� In integrativen Gruppen spielt kein Kind 
eine Sonderrolle - gleich ob mit oder ohne 
Behinderung

IN
FO Weitere Informationen bei den 

Landesjugendämtern

Rheinland:
Elke Pfeiffer 
E-Mail: elke.pfeiffer@lvr.de
Angelika Nieling 
E-Mail: angelika.nieling@lvr.de

Westfalen-Lippe:
Christa-Döcker-Stuckstätte 
E-Mail:
christa.doecker-stuckstaette@lwl.org
Norbert Rikels 
E-Mail: norbert.rikels@lwl.org
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Vertreter in Duisburg ziemlich laut. Denn
auch diese Einrichtung hat das Gütesiegel
und sogar einen der 25 Innovationspreise
erhalten. Zunächst einmal waren die Mü-
hen der Modellphase vergessen, welche die
von der katholischen Kirchengemeinde be-
triebene Kindertagesstätte manchmal bis
an die Grenze der Belastbarkeit gebracht
hatte.
Als im Oktober 2005 die NRW-Landesregie-
rung die Einrichtung so genannter Familien-
zentren beschloss,waren die Zielvorstellun-
gen klar. Ein Familienzentrum sollte eine
zentrale und niedrigschwellige Anlaufstelle
für Familien im Stadtteil oder Wohngebiet
darstellen, wo auf alle Fragen, Probleme
und Unterstützungsbedürfnisse rasch und
bedarfsgerecht reagiert werden kann. Be-
stehende Angebote sollten einbezogen,
stärker vernetzt und mit einem leichteren
Zugang versehen werden. Insgesamt soll-
ten die Kindertageseinrichtungen sich zu
Orten der Familienförderung und zu Kno-
tenpunkten sozialer Netzwerke entwickeln.
Neben der Ankündigung einer flächende-
ckenden Einführung von Familienzentren
wurde die Durchführung eines Modellpro-

jekts beschlossen, um - abgeleitet aus den
praktischen Erfahrungen der Organisation -
einen Anforderungskatalog für künftige Fa-
milienzentren zu erstellen. Die Idee zur Ein-
führung eines „Gütesiegel Familienzen-
trum“ mit einer Fördersumme von 12.000
Euro jährlich wurde geboren, und im Früh-
jahr 2006 wurden 251 Einrichtungen ausge-
wählt, die jeweils für einen Jugendamtsbe-
zirk als Modelleinrichtung fungieren soll-
ten.

ZEHN MONATE VORLAUF

Während in den Fachgremien der Spitzen-
verbände und Dachorganisationen rasch ei-
ne Diskussion um die Angemessenheit der
Unterstützung und die Kurzfristigkeit des
Prozesses aufkam,sah sich die Tageseinrich-
tung in Lippstadt - wie alle anderen auch -
vor die Aufgabe gestellt, ihr Konzept in den
verbleibenden zehn Monaten in die Praxis
umzusetzen.
Für die gesamte Projektdauer erhielt das
Kindergarten-Team von der Fachberatung
der Stadt Lippstadt eine Prozessbegleitung.
Die Fachberatung unterstützte bei der Res-
sourcenanalyse, Ideenentwicklung, Ver-
mittlung von Kooperationspartnern und
der konzeptionellen Erarbeitung der neuen
Aufgaben. Zur Vorbereitung einer flächen-
deckenden Einführung wurde zudem eine
Arbeitsgruppe gebildet, in der fünf weitere
Einrichtungen mitwirkten. Dies waren Ein-
richtungen, die sich ebenfalls für eine Wei-
terentwicklung zum Familienzentrum ent-
schlossen hatten,ohne dabei als Modellein-
richtung zu fungieren.
Bei dem Lippstädter Kindergarten St. Mar-
tin handelte es sich zu diesem Zeitpunkt um

In Lippstadt stellt ein Modellprojekt unter Beweis, dass der Ausbau
von Kinderbetreuungsstätten zu Familienzentren Eltern und Kinder
im Alltag unterstützen kann

Im Elterncafé �
des neuen 

Familienzentrums
in Lippstadt

können Eltern
entspannt

Kontakte 
knüpfen und 

sich austauschen

KiTa-Türen jetzt für 
Familien weit offen
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Knapp 250 Bohrmaschinen waren wohl
am 5. Juni dieses Jahres in ebenso vie-

len Kindergärten Nordrhein-Westfalens im
Einsatz. Es galt,die neuen Türschilder „Fami-
lienzentrum NRW“ gut sichtbar anzubrin-
gen und damit die Pilotphase des Projektes
„Weiterentwicklung von Kindertagesein-
richtungen zu Familienzentren“ der NRW-
Landesregierung abzuschließen.
Zu bekommen waren diese Türschilder bei
einer Großveranstaltung des NRW-Ministe-
riums für Generationen,Familie,Frauen und
Integration (MGFFI) im Landschaftspark in
Duisburg am Tag zuvor. Gut 2.000 Vertreter
von Tageseinrichtungen, Trägern und Fach-
beratungen waren hier versammelt, und
ganz so einfach kam man dann doch nicht
an diese Türschilder. Alle Einrichtungen hat-
ten dafür eine zehnmonatige Modellphase
zu durchlaufen.
Dabei hatten sie ihr Angebot so um Dienst-
leistungen für Familien zu erweitern, dass
es den festgeschriebenen Kriterien für ein
so genanntes Gütesiegel Familienzentrum
entsprach. Festlich ging es in Duisburg zu,
und die Stimmung kam einer Oscar-Verlei-
hung schon recht nahe.Vereinzelt sprangen
Gruppen jubelnd im Publikum auf, wenn
NRW-Familienminister Armin Laschet wie-
der den Namen einer Einrichtung nannte,
die nicht nur mit dem Gütesiegel, sondern
auch mit dem Innovationspreis ausgezeich-
net wurde.

GÜTESIEGEL UND INNOVATIONSPREIS

Auch in Lippstadts Kindergarten St. Martin
im Ortsteil Benninghausen wurde gebohrt,
und - zugegeben - gejubelt haben deren

DER AUTOR
Frank Osinski ist
Koordinator im „Jugend- 
und Familienbüro“ der 
Stadt Lippstadt
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THEMA KINDERBETREUUNG

einen Regel-Kindergarten in einem dörfli-
chen Umfeld mit vier Gruppen,davon 20 Ta-
gesstättenplätzen mit einer freigestellten
Leitung. Gerade diese Leitung sollte von Be-
ginn an eine entscheidende Bedeutung er-
halten, um den Anforderungen des Projek-
tes gerecht werden zu können.

KOOPERATION GEFRAGT

In den ersten Teamsitzungen wurde be-
schlossen, dass die Einrichtung des Famili-
enzentrums nur unter enger Beteiligung
der Elternschaft erfolgen kann. Neben der
Beratung in den regulären Mitwirkungsgre-
mien wurde eine Elternbefragung durchge-
führt, in der die Bedürfnisse abgefragt, aber
auch bestehende Projektideen auf ihre Ak-
zeptanz hin geprüft wurden.
Nach der Überarbeitung des Ziel- und Auf-
gabenkatalogs wurden erste Kontakte zu
neuen Kooperationspartnern wie Erzie-
hungsberatungsstelle, Ergotherapie,Tages-
pflegevermittlung oder katholische Bil-
dungsstätte geknüpft. Denn die enge Zu-
sammenarbeit mit Institutionen und sozia-
len Einrichtungen vor Ort war eine konkre-
te Vorgabe der Initiatoren der Landesregie-
rung. Besonders die Zusammenarbeit mit
den Beratungsstellen für Familien oder Ta-
gespflegefachstellen wurde vom Ministeri-
um als unabdingbar für die Zielerreichung
herausgestellt. Sogar ein Kooperationsver-
trag musste abgeschlossen werden.
In den ersten Gesprächen wurde von den
Vertretern der designierten Partner die Be-
reitschaft zur Kooperation herausgestellt,
aber auch sehr deutlich angefragt, wie eine
generelle Zusammenarbeit mit einer künf-
tig großen Zahl an Familienzentren vorstell-
bar sei, wenn gerade erst die Fördermittel

des Landes beispielsweise für die Erzie-
hungsberatungsstellen deutlich gekürzt
worden seien. Regelmäßige Sprechstunden
in zwölf Lippstädter Einrichtungen seien
mit der derzeitigen Personalausstattung in
keiner Weise denkbar.

ELTERN SOFORT DABEI

Während die Leitung der Einrichtung hier
auf grundsätzliche Probleme stieß,die zahl-
reiche Gespräche notwendig machten,ging
die Ausweitung des Serviceangebots für Fa-
milien schon etwas leichter von der Hand.
Eine Spielgruppe wurde eingerichtet. Dank
eines Neugeborenen-Kurses gelang es, sehr
früh Eltern an die Einrichtung zu binden,
und auch das erstmalig angebotene Semi-
nar „Struwwelpeter und Schnatterliese“
zum Thema Erziehungskompetenz stieß bei
den Eltern auf große Resonanz. Einzel-
sprechstunden wurden angeboten, und
auch die Gestaltung der Einrichtung wurde
verändert,um Familien stärker in den Alltag
einzubeziehen.
Ein Elterncafé in der Eingangshalle wurde so
konzipiert, dass Eltern sich hier aufhalten
können, um sich gegenseitig auszutau-
schen, Kontakte zu knüpfen und so das ge-
wünschte Netzwerk weiter zu spinnen. Die-
ses Elterncafé erwies sich im Laufe der Zeit
als belebendes Moment in der Einrichtung.
Musste zunächst noch ermutigt werden,
doch ruhig für eine Tasse Kaffee zu verwei-
len, ohne sich als Mutter zu fühlen, „die
wohl sonst nichts zu tun hat“, entwickelte
sich dieser Ort zunehmend zum Ideenpool
für Anregungen aus der Elternschaft, die
dann eigeninitiativ umgesetzt wurden.

Als besonderer Erfolg erwiesen sich Ange-
bote, die einen direkten Weg der Familien-
unterstützung darstellen. Den Eltern in je-
der Gruppe werden drei so genannte Not-
fallplätze garantiert, und die Indikation
„Notfall“ darf auch ´mal ein Friseurbesuch
sein. Die Plätze stehen darüber hinaus allen
Kindern im Stadtteil zur Verfügung bis zum
Abschluss der Grundschule. In Zusammen-
arbeit mit der katholischen Bildungsstätte
wurde ein Ausbildungskursus für Babysitter
durchgeführt und im Anschluss eine Baby-
sitterkartei eingerichtet, die allen Eltern zur
Verfügung steht.

EHRENAMTLER HELFEN MIT

Unter Einbeziehung vieler Ehrenamtler
aus dem Ortsteil wurde ein Projekt zur Le-
seförderung initiiert, das neben den ver-
schiedenen Aktionen in der Einrichtung
auch Hausbesuche einschließt. Bei diesen
werden Eltern Förderpakete überreicht,
um besonders bildungsungewohnten Fa-
milien entsprechende Impulse zu geben.
Rasch wurde deutlich, dass alle Zusatzan-
gebote mit einem erheblichen Mehr an
Organisation verbunden waren, auch
wenn diese manchmal nur in der Koordi-
nation aller Initiativen und Helfer lag. Ein
weiteres Projekt der NRW-Landesregie-
rung, die Sprachstandserhebung für Vier-
jährige, erhöhte die Belastung der Erzie-
herinnen im Team zusätzlich.
Im Laufe des Frühjahrs 2007 wurden vom
Ministerium die Gütesiegel-Kriterien ver-
öffentlicht, die durch ihre strukturierte
Form und ein festgelegtes Bewertungs-
schema die Grundlage für die Qualitäts-
einschätzung eines Familienzentrums lie-
fern. Diese späte Veröffentlichung der Vor-
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Bald 1.000
Familienzentren 
in NRW
Der flächendeckende Ausbau der Kinderta-
geseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen zu
Familienzentren ist in eine neue Runde ge-
gangen. Die 178 nordrhein-westfälischen
Jugendämter haben dem Land insgesamt
725 Kindertageseinrichtungen gemeldet,
die zu Familienzentren erweitert werden sol-
len. Die Pilotreinrichtungen eingerechnet
werden somit 990 Familienzentren zum Kin-
dergartenjahr 2007/2008 in Betrieb sein
oder ihre Arbeit aufnehmen.� Eltern werden in die Arbeit und die Gestaltung

des Familienzentrums einbezogen
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FOTO: NRW-MINISTERIUM FÜR GENERATIONEN, FAMILIE,
FRAUEN UND INTEGRATION

� Nur bei Zusammenarbeit aller zuständigen 
Institutionen können Kindertagesstätten Erfolg
haben
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gaben war sicher nicht optimal für den
Prozessverlauf. Immerhin wurde hier ein
Instrument vorgestellt, mit dem Quali-
tätsstandards geschaffen werden, die
auch von Eltern „einklagbar“ sind und zu-
dem dazu beitragen, dass eine unbestreit-
bar gute familienpolitische Initiative nicht
in der Umsetzung der Beliebigkeit preis-
gegeben wird.

FÖRDERMITTEL KNAPP

Im Regierungsentwurf zum Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz) sind die Familienzen-
tren mit ihrer Zielsetzung und Förde-
rungsgrundlage bereits als zentrales Ele-
ment aufgenommen worden. So sinnvoll
eine gesetzliche Absicherung der Förder-
mittel ist, so sehr erstaunt, dass wissen-
schaftliche Ergebnisse zur Wirksamkeit
dieses Ansatzes nicht abgewartet werden.
Die Kritik der Wohlfahrts- und Spitzenver-
bände zielt darüber hinaus darauf ab, dass
die finanzielle Förderung mit 12.000 Euro
pro Jahr viel zu gering sei, um dem Bedarf
an zusätzlichem Personal auch nur annä-
hernd zu decken. Dies vor dem Hinter-
grund, dass die Zuschüsse zu den Sachkos-
ten in den Jahren zuvor bereits erheblich
gekürzt worden sind.
Die Diskussion um die weitere Belastung
der Kindertageseinrichtungen ohne ange-
messene Mehrausstattung muss jetzt -
gerade im Vorfeld von KiBiz - mit besonde-
rer Aufmerksamkeit, Kompetenz und In-
tensität geführt werden. Die Erfahrungen
in Lippstadt mit der Weiterentwicklung
eines Kindergartens zum Familienzen-
trum waren durchweg positiv, besonders
was die Auswirkungen auf die Infrastruk-
tur des Ortsteils angeht. Die Stadt Lipp-
stadt wird den Umsetzungsprozess auch
in den neuen Einrichtungen nachdrück-
lich unterstützen, damit die neuen Tür-
schilder zu einem echten Qualitätskenn-
zeichen für Familienfreundlichkeit wer-
den. ●

Der Einsatz neuer Informationstechno-
logien ist aus keinem Lebensbereich

mehr wegzudenken. Im privaten wie auch
im beruflichen Leben nimmt die Arbeit mit
und an diesen neuen Arbeitsmitteln immer
breiteren Raum ein und verdrängt traditio-
nelle Arbeitsweisen und Lerntechniken.
Dieser Entwicklung konnte bisher an den
meisten Hertener Schulen nicht oder nur
eingeschränkt Rechnung getragen werden.
Sowohl die Schulen als auch der Schulträger
waren finanziell und personell nicht immer
in der Lage,eine zeitgemäße und umfassen-
de Ausstattung mit aktueller Informations-
technologie für den Unterrichtseinsatz vor-
zunehmen.
Losgelöst von der individuellen Bewertung
jeder Kommune ist festzuhalten, dass alle
Hertener Schülerinnen und Schüler - unab-
hängig von Schulform und sozialer Her-
kunft - Medienkompetenz erwerben und

KO
N

TA
KT Frank Osinski

Stadt Lippstadt

Koordinator „Jugend und Familienbüro“

Ostwall1 

59555 Lippstadt

Tel 02941-980-703

Fax 02941-980-709

E-Mail: frank.osinski@stadt-lippstadt.de

Die Stadt Herten hat die IT-Ausstattung ihrer 18 Bildungsanstalten 
mithilfe der Stadtwerke auf einen modernen Stand gebracht

DIE AUTOREN
Dipl.-Betriebswirt Markus
Kreuz ist Beigeordneter der
Stadt Herten

Städt. Oberverwaltungsrat
Jochen Müller ist IT-Leiter der
Stadt Herten

� Bis Ende des Schuljahres 2007/2008 werden alle Hertener Schulen wie hier die Grundschule 
in der Feige einheitlich mit PCs ausgestattet

PC-Flickenteppich an
Schulen ausgemustert
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den altersgerechten Umgang mit dem Me-
dium „PC“ erlernen müssen, um für die sich
verändernden Anforderungen der Gesell-
schaft gerüstet zu sein.

INHOMOGENE AUSSTATTUNG

Um den Einstieg in den Einsatz neuer Arbeits-
mittel vollziehen zu können,waren die Herte-
ner Schulen - zehn Grundschulen,drei Haupt-
schulen, zwei Realschulen, ein Gymnasium,
eine Gesamtschule und eine Förderschule für
lernbehinderte und erziehungsschwierige
Kinder - zum Teil auf die Überlassung ausge-
dienter PCs von Spendern aus dem privaten
Umfeld (Eltern) oder abgeschriebener Fir-
menrechner sowie auf eine PC-Ausstattung
durch den Schulträger angewiesen.
Dies führte zu einer wenig homogenen Aus-
stattung von unterschiedlicher Qualität, die
heute nur noch zum geringen Teil dem aktu-
ellen Leistungsstandard entspricht.Auch dem
persönlichen Engagement von Lehrkräften
und Eltern ist es zu verdanken, dass an vielen
Hertener Schulen trotz dieser schwierigen
Ausgangslage bereits eine Basis geschaffen
worden ist, mit der den Schülerinnen und
Schülern ein Einblick in die Arbeit mit den
neuen Medien vermittelt werden kann.
Jede Investition in die IT-Ausstattung der
Schulen wäre eine kurzfristige „Wasser auf
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den heißen Stein“-Maßnahme, wenn sie
nicht von Nachhaltigkeits-Maßnahmen
flankiert würde. Dies sind beispielsweise:

• dauerhafte Wartung der Geräte 
• stets erreichbarer zentraler Schulsupport
• geregelte Modernisierung 

Diese Nachhaltigkeitsmaßnahmen setzen
aber eine entsprechende IT-Infrastruktur -
leistungsfähige Netze und Backoffice-Kom-
ponenten - zwingend voraus. Mit dem neuen
Konzept wird daher für eine dauerhaft zeitge-
mäße IT-Ausstattung aller Schulen die Grund-
lage geschaffen. Ziel war es, einen weitge-
hend einheitlichen Standard zu definieren,so-
weit er für die Beschaffung, Betreuung und
Wartung sinnvoll ist,der gleichzeitig auch den
pädagogischen Erfordernissen der verschie-
denen Schulformen und Schulen entspricht.

PCS TÄGLICH GENUTZT

Bestätigt durch die Ergebnisse einer Umfra-
ge an den Hertener Schulen im April 2004 ist
der PC-Einsatz an allen Schulen Bestandteil
des täglichen Unterrichts. Dabei wurden
ausdrücklich Bedarfe für zusätzliche Aus-
stattung und Ersatzbeschaffung für veralte-
te Geräte formuliert. Dies galt auch für die
damals bereits an allen zehn Grundschulen
vorhandenen PC-Räume. Der „verantwortli-
che Einsatz“ von Informationstechnik im
Rahmen eines pädagogischen Gesamtkon-
zeptes war aus den Schulen nicht mehr weg-
zudenken.
Daher wird bis zum Ende des Schuljahres
2007/2008 eine einheitliche PC-Ausstattung
an allen Hertener Schulen für den Einsatz im
pädagogischen Bereich - Medienecken und
PC-Räume - realisiert,die den Anforderungen
ihres jeweiligen Einsatzbereichs und dem pä-
dagogischen Konzept und Profil der einzel-
nen Schule gerecht wird.Gleichzeitig werden
alle Schulverwaltungen - Schulleitung und
Sekretariate - ins physikalisch davon unab-
hängige städtische Verwaltungsnetz inte-
griert.
Herten wird dabei Vorreiter bei der Umset-
zung eines gesamtstädtischen Konzepts zur
IT-Ausstattung der Schulen. Durch vernetz-
te Schulgebäude und zentral gewartete In-
ternetzugänge sowie Medienserver können
dann jederzeit Schülerinnen und Schüler
unabhängig von Fachräumen oder Unter-
richtsfächern die neuen Medien im Unter-
richt nutzen, ohne sich in technische und
inhaltliche Abhängigkeiten von „Thin-
Clients“ zu begeben.

ZWEI GETRENNTE NETZWERKE

Die PC-Ausstattung der Schulen teilt sich in
zwei Nutzungsbereiche auf:

• Pädagogisch eingesetzte PCs (Medien-
ecken, PC-Räume )

• Verwaltung (Schulleitung, Sekretariat,
Lehrerzimmer)

An den Schulen werden für beide Bereiche
physikalisch getrennte Netzwerke einge-
richtet, mit denen die Kommunikation in-
nerhalb des jeweiligen Netzwerks und der
Internetzugang gewährleistet werden. Die-
ser erfolgt dabei zentral für alle Schulen mit
entsprechender Bandbreite und verfügt
über eine Firewall, eine zentrale Virenüber-
prüfung und einen Content-Filter, um den
Abruf unerwünschter Inhalte aus dem pä-
dagogischen Netz zu verhindern.
Die Entscheidung über die Art der Netzwerke
- konventionell, über Stromnetz oder WLAN -
erfolgt in enger Absprache mit den Beteilig-
ten.Alle zehn Grundschulen und die acht wei-
terführenden Schulen erhalten eine moderne
Elektroverkabelung. Jeder Klassenraum und
jeder Fachraum in allen 18 Schulen werden an
eine gemeinsame IT-Infrastruktur ange-
schlossen („pädagogisches Netz“).
Um den Lehrkräften sowie Schülerinnen
und Schülern jederzeit die Möglichkeit zu
geben, die neuen Technologien in den Un-
terricht einzubeziehen und zu nutzen, wer-
den in den Klassenräumen Medienecken
eingerichtet. Sie verfügen über bis zu drei
PCs und jeweils einen gemeinsam genutz-
ten Drucker, Scanner oder Ähnliches. Zu-
nächst werden in den Schulen der Primar-
stufe die Klassen 3 und 4, in den Schulen der
Sekundarstufe I die Klassen 5 bis 8 mit Me-
dienecken ausgestattet.
Für jede Schule wird mindestens ein Com-
puterraum - je nach Schülerzahl auch bis zu
drei - vorgesehen, der mit 15 Schüler-PCs, ei-
nem Lehrer-PC sowie einem Netzwerkdru-
cker ausgestattet ist. Alle Schulen werden
untereinander vernetzt und an einen zen-
tralen Schulsupport angeschlossen,der den
Zugang zum Internet, die Fernwartung der
Rechner sowie die Fernversorgung mit Soft-
ware und Medien übernimmt. Die für die
Verwaltung eingesetzten PCs - Schulleitung
und Sekretariat - sind unabhängig vom pä-
dagogischen Netz ebenfalls vernetzt,verfü-
gen über einen Internet-Zugang und sind in
das stadtinterne Netz mit allen dort zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen eingebun-
den.

� In jedem Hertener Klassenraum wird es 
demnächst eine Medienecke geben, in der 
Schülerinnen und Schüler vernetzt arbeiten 
können

STANDARDS FESTGELEGT

Bei den PCs im pädagogischen Bereich han-
delt es sich um Multimediarechner. Die
Standards für diese PCs sind nicht identisch
mit denen der Verwaltungsrechner, die sich
am „konzernweiten“ Hardwarestandard
orientieren. Die zu beschaffende Hardware
entspricht dem aktuellen Leistungs- und
Ausstattungsstandard, in Anlehnung an die
Empfehlungen der e-nitiative.nrw und der
Medienstelle des Schulamtes für den Kreis
Recklinghausen.Für die flexible Nutzung im
Unterricht kommen darüber hinaus alter-
nativ Laptops und Beamer als mobile Ein-
heiten zum Einsatz.
Um einen möglichst einheitlichen Standard
zu gewährleisten, wird stadtweit das auch
im privaten Umfeld häufig eingesetzte Be-
triebssystem Windows XP - hier in der Pro-
fessional-Version - verwendet.Sofern es das
pädagogische Konzept der Schule erfordert,
auch andere Betriebssysteme - etwa Linux -
den Schülerinnen und Schülern näherzu-
bringen, bleibt es den Schulen unbenom-
men, auch solche Software auf den Schüler-
PCs zu verwenden. Die Einrichtung, War-
tung und Pflege erfolgt in diesem Fall je-
doch durch die Schule selbst. Ein Support
anderer Betriebssysteme als Windows kann
derzeit nicht gewährleistet werden.
Vorhandene Hardware wird in das Nutzungs-
konzept eingebunden, soweit sie entspre-
chend leistungsfähig ist. Ist eine Einbindung
in das geplante Netzwerk nicht möglich,wer-
den diese Alt-Geräte sukzessive gegen aktuel-
le Geräte ausgetauscht. Zum Schutz vor Vi-
ren, unbefugten Zugriffsversuchen und Da-
tendiebstahl aus dem Internet sind alle Syste-
me mit aktuellen Schutzsystemen gesichert.

NEUE AUFGABE SCHULSUPPORT

Die laufende Betreuung der rund 700 Schul-
rechner erfolgt durch zwei zusätzliche Mitar-
beiter des städtischen IT-Supports. Die Be-
treuung umfasst den Second-Level-Support,
wie er durch die Vereinbarung zwischen Land
und kommunalen Spitzenverbänden in NRW
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über die Arbeitsteilung bei der Wartung und
Verwaltung von Computerarbeitsplätzen,
Multimediaeinrichtungen und Netzwerken
in Schulen definiert wird.
Die wesentlichen Aufgaben sind dabei die Be-
hebung von Störungen an den Rechnern, so-
weit sie nicht durch Lehrkräfte vor Ort beho-
ben werden können,die Versorgung der Rech-
ner mit Betriebs- und Lernsoftware über das
pädagogische Netz und den Austausch defek-
ter oder abgeschriebener Hardware.
Die ersten Erfahrungen mit dieser Form des
Support sind gemischt. Positiv ist die leichte
Erreichbarkeit jedes einzelnen Rechners und
die dadurch entfallenden Wegezeiten.Proble-
matisch ist nach wie vor die Versorgung
(„Fernbetankung“) mit Schulsoftware,da die-
se nicht immer den Regeln einer Netzvertei-
lung folgt.Häufig ist ein Datenträger im Rech-
ner selbst erforderlich. Derzeit laufen Ver-
handlungen mit den Herstellern, solche Fra-
gen und auch Lizenzrechte flexibler zu hand-
haben.

STADTWERKE LEASINGPARTNER

Die Finanzierung erfolgt über ein Leasingmo-
dell.Die laufenden Wartungs- und Pflegekos-
ten belaufen sich bei einer kalkulierten An-
zahl von etwa 625 PCs auf rund 300.000 Euro
jährlich (625 Rechner à 40 Euro/Monat mal 12
Monate). Damit sind alle Kosten für Hard-
ware- und Softwarebeschaffung - außer pä-
dagogischer Software - sowie der Netzbe-
trieb einschließlich Internetzugang durch
den Leasinggeber Stadtwerke abgedeckt.
Wartung und Pflege sowie Kosten für Aufbau
und Betrieb der Fernwartung sind im Lea-
singvertrag enthalten. Weitere 90 Rechner
zur erweiterten Ausstattung der Computer-
räume wurden im Rahmen des Sponsoring
von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt.
Das Konzept der Nachhaltigkeit hat sich bis-
her bestens bewährt. Die Versorgung der
Schulen über Fernwartung und die Software-
auslieferung über das pädagogische Netz
stellen eine erhebliche Arbeitsvereinfachung
gegenüber der Ausgangssituation dar.
Die Zentralisierung des Lizenzmanagements,
das vorher von jeder Schule separat über-
nommen wurde, stellt jedoch noch eine gro-
ße Herausforderung für den Schulträger dar.
Jedoch sind hier auch erhebliche Einsparpo-
tenziale durch Synergieeffekte erkennbar
(stadtweite Standards und „Stadtlizenzen“).
Welche personellen Ressourcen für den dau-
erhaften Betrieb des pädagogischen Netzes
mittelfristig erforderlich sein werden, wird
nach Abschluss des Projekts ermittelt. ●

sche Zusammenarbeit aller beteiligten
Partner ausgestaltet werden kann. Durch
den Einsatz mobiler Rechner wird hier eine
intelligente und zeitgemäße Form der indi-
viduellen Förderung effektiv umgesetzt.
Unit21 ist damit für viele Regionen - nicht
nur in NRW - vorbildhaft“, so etwa Günter
Winands, Staatsekretär im Ministerium für
Schule und Weiterbildung in Düsseldorf.
Lernen verliert seine Grenzen, Kinder und
Jugendliche arbeiten fächerübergreifend
mit modernen Medien: Für die Mittelstadt
war das Millionenprojekt eine notwendige
Investition in die Zukunft. Um die wachsen-
den Anforderungen von Gesellschaft und
Wirtschaft zu erfüllen, sind die Schulen
auch auf die modernste Ausstattung ange-
wiesen.„Lehrerinnen und Lehrer sollen leh-
ren statt schrauben und installieren,Schüle-
rinnen und Schüler mit aktueller Technik
lernen, statt mit veralteten Medien und
längst überholter EDV-Technik geplagt zu
werden“, ist das Unnaer Motto. Das war der
Anspruch, der durch die Wirtschaftsbetrie-
be der Stadt Unna und deren privaten
Dienstleister Fujitsu Siemens Computers

Im Rahmen des Projektes Unit21 der Stadt Unna können Schüler 
aller Klassen überall in der Stadt lernen - online mit Notebooks in
einem schulübergreifenden Netzwerk

Drahtlos vom ABC 
bis zum Abitur

� Schülerinnen und Schüler in Unna können mithilfe ihrer Notebooks auch auf dem Schulhof lernen
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Notebooks werden Schulheft, Buch und
Tafel - eine ganze Stadt wird für ihre

Schülerinnen und Schüler zum drahtlos ver-
netzten Campus. Seit 2003 haben die
70.000-Einwohner-Stadt Unna und ihre
Wirtschaftsbetriebe im östlichen Ruhrge-
biet eine Bildungsvision zur Realität ge-
macht. Von Klasse eins bis dreizehn, von
Grundschulen über Sonder-, Real- und Ge-
samtschulen bis zum Gymnasium und Wei-
terbildungskolleg:Die IT-Infrastruktur eröff-
net 10.000 Schülern und rund 620 Lehrern
im Stadtgebiet Unna völlig neue Lernwel-
ten und -kulturen.
Das Projekt ist bundesweit einmalig und
wird auch von der Landesregierung NRW
gelobt:„Das Projekt Unit21 in Unna zeigt auf
exemplarische Art und Weise, wie eine mo-
derne Bildungsregion durch die systemati-

DER AUTOR
Uwe Kornatz ist Dezernent
für Personal, Organisation,
Datenverarbeitung und
Schulen der Stadt Unna
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flächendeckend in allen 21 Schulen der Stadt
eingelöst werden sollte.

MEHR SELBSTSTÄNDIGES LERNEN

Die bisherigen Erfahrungen machen Mut:
„Selbstständiges Lernen hat in den Schulen
eine neue Chance bekommen. Lehrerinnen
und Lehrer sind zunehmend Moderatoren
statt Referenten“, stellt Hans Ruthmann,
Schulleiter und Schulsprecher im Projekt
Unit21 fest.Der Umgang mit der aktuellen Ar-
beitstechnik wird bereits ab Klasse eins mög-
lich. Die Nutzung der technischen Möglich-
keiten, die später in der Berufswelt vorausge-
setzt werden, wird für die Schülerinnen und
Schüler alltäglich. Mit Notebook-Wagen als
mobile PC-Labors oder mit privat finanzier-
ten Notebooks sind die Schülerinnen und
Schüler an fast jedem Ort im Campus dabei.
Technische Basis sind standardisierte Note-
books, die über leistungsfähige Funkstrecken
mit höchstem Sicherheitsstandard die Ver-
bindung zu einem zentralen Rechenzentrum
herstellen. Hier liegen die Software und die
Schul- wie klassenspezifischen Datenspei-
cher,von hier aus werden pädagogische Ober-
flächen bereitgestellt, mit denen auch nicht
IT-spezialisierte Lehrer ihr virtuelles Klassen-
zimmer steuern.Hier sitzen auch die Fachleu-
te, die über die Hotline sofort online sehen,
warum ein einzelnes Notebook möglicher-
weise nicht funktioniert, die Software sich
verweigert oder die abgespeicherte Hausar-
beit anscheinend verschwunden ist.
Der Zugang zum Netz von Unit21 ist flexibel.
Von jeder Schule des Unnaer Campus aus
können sich alle Nutzer/innen mit ihrem
Passwort in den virtuellen Klassenraum ihrer
Schule einloggen.Von jedem PC der Welt - et-
wa vom Heimcomputer,der über einen Inter-
net-Anschluss verfügt - ist der abgesicherte
Zugang ebenso möglich. Vom Schüler- oder
Lehrer-Notebook bis zum Rechenzentrum

sind alle Nutzer von Administrationstätigkei-
ten entlastet.

KOOPERATION MIT RECHENZENTRUM

Die Stadt kooperiert hier mit dem privaten
Dienstleister Fujitsu Siemens Computers, der
im Rechenzentrum höchste Betriebssicher-
heit und Verfügbarkeit garantiert sowie - im
Rahmen von Unit21 - sogar für elektronische
Klassenarbeiten bis hin zur Abiturprüfung zu-
gelassen ist. Der Weltkonzern hat in Unna
auch dazugelernt: „Diese IT-Infrastruktur
setzt eine Hochverfügbarkeit voraus, welche
ihresgleichen in der Industrie sucht. Denn je-
de Minute Stillstand der Technik ist vergebe-
ne Lehrzeit.Demzufolge sind wir als IT-Dienst-
leister besonders stolz darauf,mit der vorhan-
denen Lösung nicht nur einen Beitrag zu einer
höchst zuverlässigen Lerninfrastruktur zu
leisten, sondern vor allem auch Bildung und
Chancen einer unserer wichtigsten Ressour-
cen, nämlich unserer Kinder, zu fördern“, ur-
teilt Geschäftsführer Richard Schlauri.
Als Basis für das neue Lernen hat die Stadt al-
len Schulen jeweils zwei Notebook-Wagen
mit 17 Geräten, Beamer und Drucker zur Ver-
fügung gestellt. Daneben können sich Schu-
len frei entscheiden,ob sie so genannte Note-
book-Klassen anbieten, welche die Anschaf-
fung eines privaten Gerätes voraussetzen.
In der Tat überzeugt das Projekt Unit21 Schü-
lerinnen und Schüler sowie ihre Eltern. In vier
Anmelderunden waren die angebotenen
Notebook-Klassen stets überbucht. Die Ge-
samtschule Unna-Königsborn, die neben der
Unnaer Anne-Frank-Realschule dieses Ange-
bot als erste präsentierte, wird im Schuljahr
2007/08 als erste Schule ausschließlich mit
vier Notebook-Klassen im 5.Jahrgang starten.

Dann arbeiten schon dreizehn Unnaer Schul-
klassen nach diesem Prinzip.
Für die Kommune ist die Gesamtsumme von
drei Millionen Euro gut investiert, so die ein-
hellige Meinung im Schuldezernat. Auf diese
Weise wurde eine nachhaltige Infrastruktur
geschaffen,die für alle modernen Arbeitsmit-
tel und Inhalte offen ist.Der virtuelle Campus
stellt auch unter den Schulen wertvolle Sy-
nergien her. Während früher jede Schule mit
anderen Unterrichtsmitteln arbeitete, einig-
ten sich jetzt sowohl die Grundschulen wie
auch die Fachschaften der weiterführenden
Schule auf gemeinsame Lernprogramme.

AUSTAUSCH IM CAMPUS

So kürzten etwa die Mathematiker einen
Wust von mehr als 100 Software-Produkten
auf drei Programme,mit denen auch die An-
forderungen der neuen Kern-Lehrpläne zu
erfüllen sind. Die Vorteile zeigen sich in der
Praxis. Schulübergreifend konnten Fortbil-
dungen zum Thema angeboten werden.
Lehrer tauschen im Campus auch erfolgrei-
che Unterrichtsprojekte aus, arbeiten ge-
meinsam an der Weiterentwicklung.
Das Projekt begeistert die regionale Wirt-
schaft. Hier werde zielgenau in neue Kom-
petenzen investiert, welche die Firmen für
ihren Nachwuchs dringend brauchen, be-
stätigten deren Sprecher in einer Veranstal-
tung der Industrie- und Handelskammer
zum Thema. Und das Konzept ist auch bun-
desweit gefragt. Aus ganz Nordrhein-West-
falen,aus Berlin,dem Saarland oder Nieder-
sachsen melden sich Schulen und Schulträ-
ger bei den Projektpartnern, weil sie das
mobile Lernen über Insellösungen hinaus
erweitern wollen.
Gerade angesichts der Diskussionen um die
PISA-Ergebnisse und der Herausforderun-
gen an das Bildungswesen müsse rasch ge-
handelt werden, sind sich die Experten ei-
nig. Dabei gilt das Prinzip des lebenslan-
gen Lernens auch für den Schulträger. So
hat die Stadt Unna erst in diesem Jahr mit
den Deutschen Sparkassendatendiensten
und dem gemeinnützigen Systemhaus „Ar-
beit für Menschen mit Behinderung“ Part-
ner gefunden, die für die elternfinanzierten
Notebooks eine kostengünstige Leasinglö-
sung inklusive aller Versicherungen und
Supportleistungen bieten. Damit ist garan-
tiert, dass Kinder über ihre komplette
Schullaufbahn hinweg ein modernes und
funktionsfähiges Arbeitsgerät zum Preis ei-
ner monatlichen Handy-Rechnung zur Ver-
fügung haben. ●
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US-Schulen schwören 
Computern ab
Nachdem in den vergangenen Jahren welt-
weit Milliarden in die Multimedia-Ausstat-
tung der Schulen investiert wurden, rudern
jetzt erste Schulen in den USA zurück und ent-
fernen Computer wieder aus den Klassenräu-
men.Der Grund: Immer mehr Teenager nutzen
die teuren PCs und Laptops eher dazu, porno-
grafische Fotos und Filme anzusehen, als bei-
spielsweise Mathematikaufgaben zu lösen.

� Mobile Rechner sind in den Schulen längst
gang und gäbe
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wie die Fassung der förmlichen Beschlüs-
se, die Ausfertigung des Plans und die Be-
kanntmachung verbleiben deshalb bei der
Gemeinde.

ERSCHLIEßUNGSKOSTEN VERLAGERN 

Weiterhin kann die Erschließung des Plan-
gebiets im Wege eines Erschließungsver-
trages nach § 124 Baugesetzbuch (BauGB)
auf einen Investor übertragen werden. Die
Kosten können dabei zu 100 Prozent auf
den Vertragspartner verlagert werden, so-
dass nicht, wie bei der Beitragsveranla-
gung, ein Kostenanteil bei der Gemeinde
verbleibt. In diesem Rahmen ist auch die
Übernahme der Kosten für die gemeindli-
che Bauleitung durch den Vertragspartner
zulässig (vgl. VG Oldenburg, Urteil vom
25.04.2006, 1 A 4995/04).
In der Praxis bedeutsam ist weiterhin die
Verlagerung von Planungskosten auf den
Vertragspartner. Hierbei kann die Über-
nahme von Kosten, die der Gemeinde für
die Planung entstehen oder entstanden
sind und die Voraussetzung oder Folge des
geplanten Vorhabens sind, geregelt wer-
den. Hierzu gehört ausdrücklich auch die
Bereitstellung von Grundstücken.
Zu den abwälzbaren Aufwendungen zäh-
len die Kosten für alle Maßnahmen, die
nach § 11 Abs. 1 Nr.1 BauGB zur Vorberei-
tung oder Durchführung städtebaulicher
Maßnahmen auf einen Dritten übertra-
gen werden können, somit insbesondere
die Kosten für die Ausarbeitung der
städtebaulichen Planung, erforderliche
Gutachten und den umweltrechtlichen
Ausgleich. Ebenso können auch die im Zu-
sammenhang mit dem Abschluss des
städtebaulichen Vertrages entstehenden
Kosten, etwa die Kosten für eine anwaltli-
che Begleitung sowie sonstige Vertrags-
kosten, auf den Vertragspartner übertra-
gen werden.
Eine solche Kostenübernahme ist nicht
nur durch den Träger eines größeren Vor-
habens (Investor), sondern auch seitens
der einzelnen bauwilligen Eigentümer ei-
nes Plangebiets im Rahmen einer Ange-
botsplanung zulässig. Das eine Kosten-
übertragung rechtfertigende Vorhaben ist
in diesem Fall die Gesamtheit aller zuläs-
sigen Vorhaben im Plangebiet (BVerwG,

Städtebauliche Verträge bei der Baulandentwicklung helfen der
Kommune Kosten sowie Verwaltungsaufwand zu sparen, wobei 
einige Auflagen zu beachten sind 

Mehr Verantwortung
für Projektentwickler 

� Bei Planung und Erschließung neuer Baugebiete
nutzen Kommunen immer häufiger die Vorteile
städtebauliche Verträge mit Grundstückseigen-
tümern und Investoren
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Andreas Haupt ist
Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht in Köln

Die Zusammenarbeit mit privaten In-
vestoren und Grundstückseigentü-

mern gewinnt in der Baulandentwicklung
vor dem Hintergrund häufig begrenzter
personeller und finanzieller Ressourcen
der Kommunen zunehmend an Bedeu-
tung. Mit dem Instrument des städtebau-
lichen Vertrages können unter anderem
verschiedene Planungsschritte sowie die
Erschließung an den Vertragspartner de-
legiert und eine Übernahme der Pla-
nungskosten durch den Vertragspartner
geregelt werden.
Die zulässigen Regelungsinhalte und die
Grenzen der Vertragsgestaltung sind
durch die Rechtsprechung in den zurück-
liegenden Jahren entscheidend konkreti-

siert worden. Die Anforderungen an eine
rechtssichere Vertragsgestaltung sind
entsprechend hoch. Hier soll ein Überblick
über die wichtigsten Regelungen in der
Praxis gegeben und es sollen die Schran-
ken städtebaulicher Verträge beleuchtet
werden.
Wichtiger Regelungsgegenstand städte-
baulicher Verträge ist die Übertragung der
Vorbereitung und Durchführung städte-
baulicher Maßnahmen auf einen Investor
auf dessen Kosten. In diesem Rahmen
können insbesondere die Ausarbeitung
städtebaulicher Planungen einschließlich
des Umweltberichts sowie die Einholung
erforderlicher Fachgutachten - etwa Um-
welt-, Lärm- oder Verkehrsgutachten - de-
legiert werden.
Die Aufgabe der Gemeinde zur Aufstel-
lung der erforderlichen Bauleitpläne kann
freilich nicht insgesamt auf einen Projekt-
träger übertragen werden. Die Verfah-
rensleitung und Verantwortlichkeit, ins-
besondere in Bezug auf die Abwägung so-

Stgerat_9_07_Innen  27.08.2007  10:02 Uhr  Seite 27



28 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 9/2007

BAUEN

Beschluss vom 21.06.2005, 4 B 32/05, BauR
2005, 1600 f.).

VERTEILUNG NACH FLÄCHE

Erforderlich ist eine sachgerechte und an-
gemessene Kostenverteilung (VGH Baden-
Württemberg, Urteil vom 02.02.2005, 5 S
639/02, BauR 2005, 1595 ff.). Als Grundlage
für den anzulegenden Verteilungsmaß-
stab kommen die Flächenanteile der Ei-
gentümer an der Gesamtfläche des Plan-
gebiets sowie - bei unterschiedlichen Qua-
litätssteigerungen der Grundstücke - die
planbedingten Wertsteigerungen in Be-
tracht.
Die Kostenerstattung ist dabei nicht auf
die der Gemeinde extern entstehenden
Kosten beschränkt, sondern kann auch die
der Planung zurechenbaren internen Ver-
waltungskosten der Gemeinde hinsicht-
lich Personal- und Sachkosten erfassen
(BVerwG, Urteil vom 25.11.2005, 4 C 15/04,
NVwZ 2006, 336ff.). Ausgeschlossen sind
allerdings die Kosten für diejenigen Aufga-
ben, welche die Gemeinde nicht durch
Dritte erledigen lassen kann, sondern
durch eigenes Personal wahrnehmen
muss.
Auch Folgekosten der Planung können ab-
gewälzt werden, insbesondere für Infra-
struktur-Einrichtungen, die durch das ge-
plante Vorhaben erforderlich werden, wie
etwa Kindergärten, Schulen oder Spiel-
plätze. Die Abgrenzung der abwälzbaren
Kosten erweist sich häufig als schwierig
und konfliktträchtig. Erstattungsfähig sind
nur diejenigen Kosten, die dem geplanten
Vorhaben konkret zuzurechnen sind. Erfor-
derlich ist ein nachweislicher Kausalzu-
sammenhang. Insbesondere muss die Fol-
gekosten auslösende Maßnahme durch
das konkrete Vorhaben erforderlich ge-
worden sein.

INFRASTRUKTUR ZUORDNEN

Sind Infrastrukturmaßnahmen nur teilwei-
se durch das konkrete Vorhaben bedingt
und dienen daneben noch der Versorgung
anderer Gebiete, kommt eine anteilige
Übertragung der Investitionskosten auf den
Vertragspartner grundsätzlich in Betracht.
Dies gilt aber nur, soweit durch das konkre-
te Bauvorhaben ein qualifizierter Bedarf an
der Folgeeinrichtung ausgelöst wird.
Eine bloße rechnerische Ursächlichkeit, die
gemeinsam mit einer größeren Zahl weite-
rer Vorhaben bestimmte Folgeeinrichtun-

gen erfordert, ist grundsätzlich nicht ausrei-
chend. Die Möglichkeit zur Abwälzung von
Folgekosten wird deshalb regelmäßig nur
bei Bauprojekten größeren Umfangs vorlie-
gen, nicht aber bei kleineren Vorhaben, die
keine eindeutig zuordnungsfähigen Auf-
wendungen verursachen.
Ebenso muss ein qualifizierter zeitlicher Zu-
sammenhang zwischen der Errichtung des
Bauvorhabens und der Herstellung der
Folgeeinrichtung bestehen. Hieran kann es
fehlen, wenn sich bei zeitlich versetzter Be-
bauung eines Plangebiets der die Folgeein-
richtung auslösende Bedarf erst nach und
nach einstellt.Ein zeitlicher Versatz um eini-
ge Monate ist unschädlich. Vergehen aber
Jahre, wird die Kausalität zunehmend kriti-
scher zu beurteilen sein (BVerwG, Urteil
vom 14.08.1992, 8 C 19/90, BVerwGE 90, 307,
314.).

ABSCHÖPFUNG DES PLANUNGSGEWINNS

In hohem Maße rechtlich zweifelhaft sind
deshalb Modelle, die auf eine pauschale
prozentuale Abschöpfung des Planungsge-
winns hinauslaufen. Die Zulässigkeit von

Kostenübernahmeverträgen ist auf die Er-
stattung tatsächlich entstandener oder
noch entstehender und dem Vorhaben zu-
rechenbarer Kosten der Gemeinde be-
schränkt. Diese müssen anhand von An-
haltspunkten im Vertragstext jedenfalls er-
mittelbar sein (vgl. BVerwG, Urteil vom
16.05.2000, 4 C 4/99, NvwZ 2000, 1285 ff).
Insbesondere bei Folgelasten und gleichzei-
tiger Drittnützigkeit ist eine nachvollzieh-
bare Ermittlung des auf den Vertragspart-
ner entfallenden Anteils im Vertrag erfor-
derlich (BayVGH, Urteil vom 12.05.2004, 20
N 04.329, NVwZ-RR 2005, 781 ff.).
Die vereinbarten Leistungen des Vertrags-
partners müssen gemäß § 11 Abs. 2 BauGB

nach den gesamten Umständen des Einzel-
falls angemessen sein. Dabei ist zu gewähr-
leisten, dass die vom Vertragspartner über-
nommenen Aufwendungen in einem ge-
bührenden Verhältnis zu der durch die Pla-
nung bedingten Werterhöhung seiner
Grundstücke stehen.
Insoweit kann kein allgemein gültiger pro-
zentualer Anteil an der planbedingten Bo-
denwertsteigerung festgelegt werden,son-
dern es ist eine Bewertung anhand des Ein-
zelfalls vorzunehmen. Eine kritische Würdi-
gung ist aber dann geboten, wenn die Kos-
tenbelastung des Vertragspartners mehr
als die Hälfte der planbedingten Wertstei-
gerung ausmacht.

KOPPELUNGSVERBOT

Die Vertragsfreiheit wird weiter beschränkt
durch das so genannte Koppelungsverbot.
Hiernach darf durch Vertrag nichts mitei-
nander verknüpft werden, was nicht in ei-
nem inneren sachlichen Zusammenhang
steht (vgl. BVerwG, Urteil vom 16.05.2000, 4
C 4/99, NVwZ 2000, 1285 ff.). Ein städtebau-
licher Vertrag ist deshalb ungültig, wenn er
die Baugebietsausweisung mit einer plane-
risch damit nicht zusammenhängenden
Leistung verknüpft. Beruht ein Bebauungs-
plan maßgeblich auf einem solchen Ver-
trag,so ist auch dieser unwirksam (BayVGH,
Urteil vom 12.05.2004, 20 N 04.329, NVwZ-
RR 2005, 781 ff.).
So liegt ein Verstoß gegen das Koppelungs-
verbot vor, wenn eine Gemeinde die Ände-
rung eines Bebauungsplans hinsichtlich der
Einbeziehung eines Außenbereichsgrund-
stücks davon abhängig macht,dass der bau-
willige Eigentümer anstelle eines nicht
mehr festsetzbaren Erschließungsbeitrages
einen Geldbetrag für einen gemeinnützi-
gen Zweck, etwa für die Unterhaltung städ-
tischer Kinderspielplätze leistet (BVerwG,
Urteil vom 16.05.2000, 4 C 4/99, NVwZ
2000, 1285 ff.).
Schließlich ist die Regelung von Kosten-
übernahmen unzulässig, wenn das Vorha-
ben bereits nach bestehendem Planungs-
recht zulässig ist, sei es auf Grundlage eines
Bebauungsplans oder nach Maßgabe der §§
34, 35 BauGB für den unbeplanten Innen-
oder Außenbereich. Städtebauliche Verträ-
ge können vor diesem Hintergrund regel-
mäßig nur bis zur Offenlage eines Bebau-
ungsplans geschlossen werden, da im An-
schluss das Vorhaben häufig nach Maßgabe
des § 33 BauGB bereits während der Plan-
aufstellung genehmigungsfähig sein wird.

Mit dem Instrument des städtebaulichen
Vertrages können zur Schonung kommu-
naler Ressourcen wesentliche Planungs-
leistungen delegiert und Kosten auf den
Vertragspartner übertragen werden. Zur
Gewährleistung einer optimalen und
rechtssicheren Vertragsgestaltung emp-
fiehlt sich im Hinblick auf die gesetzlichen
Schranken und die sich fortentwickelnden
Vorgaben der Rechtsprechung eine früh-
zeitige und eingehende rechtliche Prüfung
sowie Bewertung als Grundlage für die
Vertragsverhandlungen.
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VERWALTUNG

Partner für den Mittelstand“ ist heute
ein Schlagwort,das jeder,der etwas auf

sich hält, im Namen führt. Eine kurze Suche
bei Google ergibt knapp 19.000 Seiten, die
sich alle mit dieser Bezeichnung schmü-
cken. Behaupten kann man vieles, aber wie
kann man der mittelständischen Wirtschaft
beweisen, dass man hält, was man ver-
spricht? Ein Kreis von Kommunen, die be-
reits am Projekt „move - mittelstands-
freundliche Verwaltung“ des Landes NRW
teilnahmen, hat sich zu einer Gütegemein-
schaft zusammengefunden,um das Schlag-
wort „mittelstandsfreundlich“ mit Leben
und nachprüfbaren Kriterien zu füllen.
Am Ende sind es 13 Punkte geworden, wel-
che die Mitglieder der Gütegemeinschaft
„mittelstandsfreundliche Kommunalver-
waltung“ erfüllen müssen, um ein RAL-Gü-

tezeichen zu erhalten. Dieses beweist je-
dem interessierten Unternehmer, dass hier
die Unternehmerfreundlichkeit nicht nur
auf dem Paper steht, sondern auch gelebt
wird. Um dieses Gütezeichen zu erhalten,
muss die Kommune sich einer Prüfung
durch den TÜV Nord unterziehen.
Neben der Stadt Nagold im Schwarzwald
sowie den Kreisen Paderborn, Borken, Dith-
marschen und dem Rhein-Kreis Neuss ge-
hört Hückeswagen zu den ersten Städten,
die dieses Gütezeichen aus der Hand von

KO
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KT RA Andreas Haupt

Fachanwalt für Verwaltungsrecht

LLR LegerlotzLaschet Rechtsanwälte

Mevissenstraße 15

50668 Köln

Tel. 0221-55 400-210

Fax 0221-55 400-190

E-Mail: andreas.haupt@llr.de

Internet: www.llr.de

UNWIRKSAME REGELUNGEN

Regelungen, die gegen den Angemessen-
heitsgrundsatz oder das Koppelungsverbot
verstoßen, sind nichtig. Der Verstoß führt
zur Gesamtnichtigkeit des Vertrages,soweit
nicht anzunehmen ist, dass dieser auch oh-
ne den nichtigen Teil geschlossen worden
wäre.
Die auf Grundlage einer nichtigen Regelung
oder eines nichtigen Vertrages wechselsei-
tig empfangenen Leistungen können auf
Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Ver-
trages zurückgefordert werden.
Dem Rückforderungsverlangen des Ver-
tragspartners stehen die Grundsätze von
Treu und Glauben nicht schon deshalb ent-
gegen, weil die Gemeinde ihre Leistung in
Gestalt der Schaffung von Baurecht nicht
mehr rückgängig machen kann.Treuwidrig-
keit liegt nur vor, wenn besondere, in der
Person des Vertragspartners liegende Um-
stände sein Rückforderungsverlangen aus-
nahmsweise als treuwidrig erscheinen las-
sen (BVerwG,Beschluss vom 16.05.2000,4 C
4/99, NVwZ 2000, 1285ff.). Dies soll, was
rechtlich allerdings zweifelhaft erscheint,
bereits dann der Fall sein, wenn der Ver-
tragspartner seine Vertragsrügen bereits
bei Aufstellung des Bebauungsplans hätte
geltend machen können (so VG Kassel, Ur-
teil vom 20.12.2000, 6 E 1685/98).
Die Rückabwicklung ist auf die nichtige Ein-
zelregelung beschränkt, wenn es sich nach
dem Vertragsinhalt um eine abtrennbare
Regelung handelt und der begünstigte Ver-
tragspartner - etwa die Gemeinde - trotz
des Entfallens dieser Regelung an dem Ver-
trag festhalten will. Die andere Vertragspar-
tei kann sich in diesem Fall nicht auf eine
Gesamtnichtigkeit des Vertrages berufen
(BVerwG, Urteil vom 25.11.2005, 4 C 15/04,
NVwZ 2006, 336 ff.). ●

Als eine der ersten Kommunen in NRW hat die Stadt Hückeswagen
das Zertifikat „mittelstandsfreundliche Kommunalverwaltung“ 
erhalten 

Stets eine offene Tür
für Unternehmer  
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Uwe Ufer ist Bürgermeister
der Stadt Hückeswagen

NRW-Ministerin Christa Thoben überreichte das Gütezeichen an (v. links) Dieter Patt, Landrat des 
Rhein-Kreises Neuss, Dr. Christian Dickschen, Dezernent des Oberbergischen Kreises, Dietmar Persian,
Geschäftsführer der Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft, Bernd Müller, Stadtkämmerer von 
Hückeswagen, und Harald Pflitsch, Geschäftsführer der Pflitsch GmbH & Co. KG 
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VERWALTUNG

NRW-Wirtschaftsministerin Christa Thoben
in Empfang nehmen konnten. Hückeswa-
gen im Bergischen Land mit 16.500 Einwoh-
nern hat es sich seit langem zum Ziel ge-
macht, die heimische Wirtschaft zu unter-
stützen. In vielen Projekten hat man zusam-
men mit den Unternehmern der Stadt Ide-
en entwickelt und Bedürfnisse abgefragt,
um sicherzustellen, dass nicht die Unter-
nehmer sich der Verwaltung anpassen,son-
dern die Verwaltung sich den Unterneh-
mern anpasst.

13 KRITERIEN ERFÜLLEN

Daher war es konsequent,dass sich Hückes-
wagen sofort engagiert hat, als das Güte-
zeichen „mittelstandsfreundliche Kommu-
nalverwaltung“ ins Leben gerufen wurde. In
allen Bereichen der Verwaltung wurde mit
Hochdruck daran gearbeitet,die 13 Kriterien
zu erfüllen, um bei den Ersten zu sein, die
das Gütezeichen erhalten. Die Kriterien, die
von der Gütegemeinschaft festgelegt wur-
den und vom TÜV überprüft wurden, ent-
halten einige der wichtigsten Faktoren, die
für die Zusammenarbeit eines Unterneh-
mers mit der Verwaltung bedeutsam sind.
Einige der wichtigsten Kriterien, welche die
Stadt Hückeswagen laut TÜV-Überprüfung
erfüllt hat und die auch auf der Internetsei-
te www.unternehmerfreundliche-stadt.de
nachzulesen sind, lauten:

• Rechnungen der Unternehmer, deren
Dienste die Kommune in Anspruch ge-
nommen hat, werden innerhalb von 15 Ar-
beitstagen bezahlt. Selbst wenn andere
Zahlungsziele angegeben sind, hat sich
die Stadt Hückeswagen zum Ziel gesetzt,
diese Frist einzuhalten.

• Über Baugenehmigungen ist innerhalb
von 40 Arbeitstagen rechtssicher zu ent-
scheiden. Hierfür musste die kreisangehö-
rige Stadt Hückeswagen die Hilfe des

Oberbergischen Kreises in Anspruch neh-
men, der als Baugenehmigungsbehörde
für dieses Kriterium zuständig war. In Ver-
handlungen mit dem Kreis konnte die Ein-
haltung der Frist erreicht werden. Mittler-
weile hat der Oberbergische Kreis diese
Bearbeitungszeit für das gesamte Kreis-
gebiet umgesetzt und strebt selbst auch
die Zertifizierung an.

• Anfragen der Unternehmerschaft per Mail
oder Telefon werden spätestens am fol-
genden Arbeitstag qualifiziert beantwor-
tet.

• Bei Anträgen, die bei der Stadt eingehen,
erhält der Unternehmer umgehend - spä-
testens nach drei Arbeitstagen - eine Ein-
gangsbestätigung mit der Benennung des
zuständigen Ansprechpartners. Sofern
dies nicht direkt mit der Eingangsbestäti-
gung erfolgt,erhält der Unternehmer spä-
testens nach sieben Arbeitstagen erste In-
formationen zum Verfahren einschließlich
eines voraussichtlichen Zeitplans.

• Interessenten für gewerbliche Bauflächen
erhalten innerhalb von fünf Arbeitstagen
ein passendes Angebot, sofern eine geeig-
nete Fläche vorhanden ist.

• Wenn Unternehmer Anfragen oder Pro-
bleme haben,werden auf Wunsch Bespre-
chungen auch direkt bei den Unterneh-
men vor Ort durchgeführt. Ein solcher Be-
sprechungstermin findet innerhalb von
fünf Arbeitstagen nach der Anfrage statt.

• Auf Beschwerden erhalten Unternehmer
innerhalb von drei Tagen eine qualifizierte
Antwort.

• Im Internet wurde ein Verwaltungsweg-
weiser erstellt, über den die Hückeswage-
ner Unternehmer und solche, die es wer-
den wollen, Antworten auf viele Fragen
und Problemstellungen erhalten. Die Sei-
te ist im Internet zu finden unter www.
unternehmerservice-hueckeswagen.de.

• Alle zwei Jahre wird eine Befragung zur
Kundenzufriedenheit der Unternehmer

durchgeführt.Bei der ersten Befragung im
Rahmen des Zertifizierungsverfahrens hat
die Stadt Hückeswagen durchweg mit der
Note 2 abgeschnitten, was zeigt, dass die
Bemühungen der Stadt von den Unter-
nehmern honoriert werden.

ANSPRECHPARTNER GARANTIERT

Freilich zeigt eine solche Umfrage auch,
dass eine mittelstandsfreundliche Verwal-
tung nicht nur durch eine einmalige Über-
prüfung erreicht werden kann, sondern ei-
nen ständigen Prozess darstellt. Die Stadt
Hückeswagen bemüht sich um laufende
Verbesserungen der Kommunikation mit
den Unternehmern. Wichtig ist - gerade für
die Verwaltungsspitze -, dass die Unterneh-
merin oder der Unternehmer stets einen
Ansprechpartner findet, der sich um ihn
kümmert und ihn nicht auf eine Reise von A
nach B schickt, um den zuständigen Mitar-
beiter zu finden. Deswegen ist der Bürger-
meister auch selbst jederzeit für die Unter-
nehmer Hückeswagens zu sprechen und
hilft bei Problemen mit anderen Behörden
gerne weiter,soweit dies in seinen Möglich-
keiten liegt.

Die Hückeswagener Unternehmer sind aber
auch selbst aktiv und haben unter dem Na-
men „hui - Hückeswagener Unternehmer-
Initiative“ ein Netzwerk gegründet, um Ide-
en auszutauschen und sich gegenseitig zu
helfen. Auch hier ist die Stadt beteiligt und
unterstützt die Unternehmer bei Planun-
gen und Aktionen.
Bei der Stadt Hückeswagen wird das Schlag-
wort vom „Partner für den Mittelstand“ ge-
lebt. Der Bürgermeister und die gesamte
Verwaltung bemühen sich stets, dem Zerti-
fikat gerecht zu werden,und sehen ihre Auf-
gabe darin,die Unternehmer bei ihrer Tätig-
keit zu unterstützen. ●

Weitere Informationen im Internet:
www.unternehmerfreundliche-stadt.de 
www.gmkev.de

Dr. Peter Paziorek (CDU) ist neuer Regierungspräsident in Münster.Am
1. September hat er die Nachfolge von Dr. Jörg Twenhöven angetreten,
der in den Ruhestand gegangen ist. Der 59jährige Paziorek studierte Ju-
ra an der Ruhr-Universität Bochum und stand als Stadtdirektor der
Stadt Breckerfeld und später der Stadt Beckum vor. Seit 1990 ist er Mit-
glied des Deutschen Bundestages.Von 2000 bis 2005 war Paziorek Vor-
sitzender der Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
sowie umweltpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Seit November 2005 war der gebürtige Gelsenkirchener als Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz tätig.FO
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er nicht“, so Landsberg,„Damit wird nur die
Rendite der Bahnanteile erhöht, aber nicht
das Angebot im Regionalverkehr.“ 
Jüngst war bekannt geworden, dass die
Bahn beabsichtigt, Preise für die Nutzung
der Schienen für den Regionalverkehr stark
anzuheben. So sei in der mittelfristigen Fi-

nanzplanung eine jährliche Steige-
rungsrate von 2,4 Prozent für die
Trassennutzung der Regionalnetze
vorgesehen. Das nährt Befürchtun-
gen des DStGB, eine privatisierte

Bahn mit Verfügungsgewalt über das Netz
könnte sich auf attraktive Fernverkehrsstre-
cken konzentrieren und die Regionen ver-
nachlässigen. Regionalnetze wären solange
eine „Cash Cow“,wie Länder Investitionen in
Regionalnetze geben und Wettbewerbern
Verkehrsaufträge erteilen. Wenn damit
Schluss ist, verliert die Bahn ihr Interesse an
regionalen Strecken.

Höhere Zuwendungen an die Länder stehen
jedoch nach Auffassung des DStGB unter
dem Vorbehalt jederzeitiger Kürzung.So sei-
en auch die Regionalisierungsmittel an die
Länder zweimal zur Haushaltssanierung ge-
kürzt worden. Diese Mittel werden den Län-
dern vom Bund für Nah- und Regionalver-
kehrsleistungen zugewiesen. Die Entwick-
lung der Lebensbedingungen in Regionen
darf aber nicht von Haushaltsentscheidun-
gen des Bundes oder den Renditeerwartun-
gen der Bahneigentümer abhängen. Der
grundgesetzlich festgeschriebene Sicher-
stellungsauftrag für das Schienennetz ge-
bietet eine flächendeckende Versorgung -
insbesondere des ländlichen Raumes - mit
Eisenbahnverkehrsleistungen. Dies ist ein
unverzichtbarer Bestandteil der Daseinsvor-
sorge.
Der DStGB appelliert daher an die Länder,
die Chance zu ergreifen, auf der ordnungs-
politisch richtigen Entscheidung zur Tren-
nung der Einsenbahninfrastruktur vom pri-
vatisierten Unternehmen Bahn zu bestehen.
(DStGB-Pressemitteilung 51/2007 vom
02.08.2007) ●

Länder müssen Änderung der
Bahnprivatisierung durchsetzen
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EN „Immobilien-Zeitung“ vom 21. 06. 2007

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund
warnt die Länder davor,Ausgleich in Geld für
Mehrbelastungen im Regionalverkehr zu ak-
zeptieren, die im Zuge der Privatisierung der
Bahn entstehen. „Die Länder dürfen sich ih-
re Kritik am Gesetzentwurf zur Bahnprivati-
sierung nicht mit Geld abkaufen lassen. Die
Dauer von Zuschüssen ist nicht
garantiert.“, sagte der Hauptge-
schäftsführer, Dr. Gerd Landsberg,
anlässlich der Sonderverkehrsmi-
nisterkonferenz der Länder in Ber-
lin. In den letzten Tagen waren Überlegun-
gen einiger Länder bekannt geworden, für
Mehrbelastungen im Zuge der Privatisie-
rung der Bahn höhere Zuweisungen des
Bundes zu verlangen. So sollten die Hälfte
der Nahverkehrsinvestitionen in Nah- und
Regionalverkehrsschienen fließen und die
Regionalisierungsmittel aufgestockt wer-
den.„Das hört sich gut an,hilft aber auf Dau-

Aus dem
DStGB
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IT-NEWS

Office 2007 im Retro-Look
Wer mit der neuen Menüstruktur von
Office 2007 von Microsoft nicht zu-
rechtkommt, kann über ein Tool die al-
ten Menüs wieder sichtbar machen.
Das „Classic Menu for Office 2007“
tauscht die „Ribbon“ genannte neue
Oberfläche, die viele Nutzer verunsi-
chert, gegen den alten Look aus. „Rib-
bon“ strukturiert die Befehle nach Ar-
beitsschritten. Dadurch finden erfahre-
ne Office-Nutzer einzelne Befehle nicht
auf Anhieb. Das Add-in kann im Inter-
net unter www.addintools.com für et-
wa 22 Euro heruntergeladen werden.

Taunus BKK gibt
Signaturkarten aus
Die Taunus Betriebskrankenkasse in
Frankfurt gibt seit kur-
zem Signaturkarten aus
(www.taunus-bkk.de).
Die Krankenkasse bietet
für 19,90 Euro ihren rund
700.000 Mitgliedern ein
Paket an. Es besteht aus
Kartenleser, Software
und Smartcard mit ei-
nem signaturgesetzkon-
formen qualifiziertem
Zertifikat der T-Sys-
tems/Telesec und ist
zwei Jahre gültig. Ob dies
den lahmenden Markt
für elektronische Unter-
schriften beleben wird,
ist indes noch fraglich.
Signaturkarten werden in Deutschland
seit etwa zehn Jahren angeboten.

Microsoft-Software 
für Olympische 
Sommerspiele
Das US-Unternehmen Microsoft belie-
fert China für die Olympischen Som-
merspiele 2008 offiziell mit Computer-
software. Anfang Juli 2007 gaben Mi-
crosoft und das Organisationskomitee
in Peking bekannt, dass unter anderem

der E-Mail- und Arbeitsgruppenserver
Exchange 2007,Office 2007 und das Be-
triebssystem Vista zum Einsatz kom-
men werden.

Handy-Anruf auf 
Bestellung
Wer meint, nicht genug Handy-Anrufe
zu erhalten, kann sich in den USA über
den Popularity-Dialer auf seinem eige-
nen Mobiltelefon anrufen lassen. Ein
Computer wählt zu einem gewünsch-
ten Zeitpunkt das Handy an und spielt
eine zuvor ausgewählte Nachricht ab.
Dafür muss die Freisprechfunktion ak-
tiviert sein. Zur Auswahl stehen unter
anderem der dringende Wunsch, dass
der Angerufene „bitte unbedingt zu ei-
ner Party kommen“ soll, oder ein Anruf
des Chefs, dass der Betroffene unver-

züglich ins Büro kommen
muss. Der kostenfreie
Dienst steht nur in den
USA und nur auf Englisch
im Internet unter popula-
ritydialer.com zur Verfü-
gung.

Mit Fischöl 
den Mobilfunk 
verbreiten
Um die ländlichen Regio-
nen Chinas und Indiens
mit Mobilfunk zu versor-
gen, ist eine lokale Strom-
versorgung für die Funk-

masten unabdingbar. Der schwedische
Mobilfunk-Ausrüster Ericsson will der
Energieknappheit in den Gebieten au-
ßerhalb der Städte durch ungewöhn-
liche Methoden entgegenwirken. Daher
arbeitet Ericsson mit einem indischen
Netzbetreiber und der GSM Association
daran, Treibstoffe für Generatoren aus
lokal angebauten Rohstoffen wie Baum-
wolle oder Fischöl zu gewinnen. Die ers-
ten vier Basisstationen laufen angeblich
bereits mit Biodiesel aus Tran,so Ericsson
in einer Pressemitteilung vom
14.06.2007 (www.ericsson.com). ●

Kostendämpfungs-
Pauschale und Abzug 
von der Beihilfe
Der seit dem Jahr 1999 gesetzlich normier-
te Abzug der Kostendämpfungspauschale
von der Beihilfe ist rechtswidrig (nichtamt-
licher Leitsatz).

OVG NRW, Urteil vom 18. Juli 2007 
- Az.: 6 A 3535/06 u. a. -

Die Krankheitsvorsorge für Beamte, Rich-
ter, Versorgungsempfänger (Pensionäre)
und bis 1998 eingestellte Angestellte ist in
Nordrhein-Westfalen so geregelt, dass sie
einen Teil ihrer Arzt-, Krankenhaus- und
Arzneimittelkosten vom Land ersetzt er-
halten (so genannte Beihilfe). Den verblei-
benden Rest der Kosten, der je nach Fami-
liensituation zwischen 50 % und 20 % be-
trägt, bringen die Beihilfeberechtigten
selbst auf, indem sie eine private Kranken-
versicherung für jedes Familienmitglied
abschließen und aus ihrem Gehalt bezah-
len müssen.
Seit dem Jahr 1999 wird den Beihilfebe-
rechtigten ein bestimmter Betrag als Kos-
tendämpfungspauschale von der Beihilfe
abgezogen, den auch die private Kranken-
versicherung nicht ersetzt. Die Kosten-
dämpfungspauschale ist gestaffelt und
beträgt je nach Gehaltshöhe zwischen 150
Euro und 750 Euro jährlich.
Gegen den Abzug der Kostendämpfungs-
pauschale hatten zahlreiche Beihilfebe-
rechtigte mit Erfolg beim Verwaltungsge-
richt Gelsenkirchen geklagt. Die Berufun-
gen des Landes NRW gegen die Urteile des
Verwaltungsgerichts hat das OVG nun-
mehr zurückgewiesen. Zur Begründung
hat es ausgeführt:
Nach der aus der Verfassung folgenden
Pflicht zur Alimentation müsse der
Dienstherr den gesamten Lebensunter-
halt des Beamten decken. Dazu gehörten
auch die Krankheitskosten. Das ausge-
zahlte Gehalt sei so zusammengesetzt,
dass es neben dem Anteil für alle übrigen
Bedürfnisse auch einen Anteil für Krank-
heitskosten enthalte. Im Rahmen der Ei-
genvorsorge beteilige sich der Beamte an
seinen Krankheitskosten, indem er diesen
Gehaltsanteil einsetze, um die notwendi-
gen Krankheitskostenversicherungen für
sich und seine Familie abzuschließen.
Nach der Konzeption von Eigenvorsorge
und Beihilfe wirkten beide so zusammen,

zusammengestellt von 
Dr. iur. Lutz Gollan,

IT-Referent beim StGB
NRW, E-Mail: Lutz.Gollan@ 

kommunen-in-nrw.de
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dass es idealtypisch ungedeckten Unter-
haltsbedarf in Krankheitsfällen nicht ge-
ben könne.
Der Dienstherr unterlaufe durch die Kos-
tendämpfungspauschale die Grundsätze,
nach denen er das Gehalt bemesse. Er ver-
halte sich widersprüchlich, wenn er einer-
seits der Besoldung einen - wenn auch
nicht genau bezifferten - Anteil beifüge,
mit dem der Beamte die Eigenvorsorge für
den Krankheitsfall betreiben solle, ande-
rerseits aber den Beamten über diese Ei-
genvorsorge hinaus belaste, indem er die
Beihilfe um die Kosten-
dämpfungspauschale kür-
ze. Mit der Kostendämp-
fungspauschale als einer
dritten Finanzierungs-
grundlage der Krankheits-
kosten handele der Dienst-
herr eigenen Vorentschei-
dungen zuwider und treu-
widrig.
Die Kostendämpfungs-
pauschale verstoße außer-
dem gegen das Gebot der
beamtenrechtlichen Rück-
sichtnahme, weil unge-
deckter krankheitsbeding-
ter Unterhaltsbedarf nur
hinzunehmen sei, soweit
die Beihilfevorschriften
aus praktischen Gründen
nicht mit jedem Versicherungstarif zur
Deckung zu bringen seien. Die Kosten-
dämpfungspauschale stelle dagegen kei-
ne unvermeidbare Folge, sondern eine ge-
wollte Belastung der Beihilfeberechtigten
dar, die zudem nicht versicherbar sei.
Der Senat weicht mit seiner Entscheidung
von einem Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts (vom 3. Juli 2003 - 2 C 36.02 -,
BVerwGE 118, 277) ab, mit dem dieses eine
vergleichbare frühere Regelung in Nieder-
sachsen für rechtmäßig erklärt hatte. Des-
wegen ist die Revision zum Bundesver-
waltungsgericht zugelassen, die das un-
terlegene Land Nordrhein-Westfalen ein-
legen kann.Wir gehen davon aus, dass das
Land Revision einlegen wird.

Rechtmäßigkeit der
„Sexsteuer“ in der 
Stadt Köln
Die mit der Kölner „Sexsteuer“ neu einge-
führten Besteuerungsgegenstände versto-

ßen weder gegen Europarecht noch gegen
das Grundgesetz noch gegen Bestimmun-
gen des nordrhein-westfälischen Kommu-
nalabgabengesetzes (nichtamtlicher Leit-
satz).

VG Köln, Urteil vom 11. Juli 2007 
- Az.: 23 K 4180/04 u. a.

Das Verwaltungsgericht Köln hat vier Kla-
gen gegen die Erhebung einer "Sexsteuer"
im Jahre 2004 abgewiesen; in einem wei-
teren Fall hat es der Klage hingegen statt-

gegeben. Die Vergnü-
gungssteuersatzung der
Stadt Köln vom Dezember
2003 sei im Wesentlichen
rechtswirksam, urteilten
die Richter.
Die Vergnügungssteuer
wird von Städten und Ge-
meinden aufgrund kom-
munaler Satzungen erho-
ben und fließt ausschließ-
lich den Kommunen zu. Im
Dezember 2003 hatte die
Stadt Köln erstmals "die
gezielte Einräumung der
Gelegenheit zu sexuellen
Vergnügungen in Bars,
Sauna- , FKK- und Swinger-
clubs" und "das Angebot
sexueller Handlungen ge-

gen Entgelt, z. B. in Beherbergungsbetrie-
ben, Privatwohnungen, Wohnwagen und
Kraftfahrzeugen mit Ausnahme von Stra-
ßenprostitution in Verrichtungsboxen"
der Vergnügungssteuer unterworfen. Die
Stadt rechnete insoweit mit jährlichen
Mehreinnahmen in Höhe von ca.
700.000,00 Euro. Gegen die Steuerbe-
scheide erhoben einige Veranstalter Kla-
ge.
Vier dieser Klagen wiesen die Richter nun
ab und führten dazu aus, die neu einge-
führten Besteuerungsgegenstände ver-
stießen weder gegen Europarecht noch
gegen das Grundgesetz noch gegen Be-
stimmungen des nordrhein-westfälischen
Kommunalabgabengesetzes. Unwirksam
sei allerdings eine Satzungsbestimmung,
nach der derjenige als Mitunternehmer
Steuern schulde, der lediglich Räumlich-
keiten zur Verfügung stelle ohne an der je-
weiligen Vergnügungsveranstaltung in ir-
gendeiner Weise beteiligt zu sein. Nichtig
sei auch die Festsetzung einer Pauschal-
steuer von 150,00 Euro je Raumeinheit
und angefangenem Kalendermonat in

den Fällen des Angebots sexueller Hand-
lungen etwa in Beherbergungsbetrieben,
Privatwohnungen, Wohnwagen und
Kraftfahrzeugen. Diese monatsbezogene
Berechnung der Steuer findet heute aller-
dings bereits nicht mehr statt; die Stadt
Köln hat ihre Vergnügungssteuersatzung
in dieser Hinsicht inzwischen mit Wirkung
zum 1. Januar 2006 geändert.
Gegen die Urteile kann die unterlegene
Partei binnen eines Monats (bis
27.08.2007) die Zulassung der Berufung
beim Oberverwaltungsgericht in Münster
beantragen.

Rücknahmefrist im 
Verhältnis zwischen 
Trägern öffentlicher 
Verwaltung
Die Rücknahmefrist des § 48 Abs. 4 VwVfG
NRW gilt auch im Verhältnis zwischen Trä-
gern öffentlicher Verwaltung.

OVG NRW, Urteil vom 12. Juni 2007 
- Az.: 15 A 371/05 -

Die beklagte Bezirksregierung bewilligte
der klagenden Stadt mit verschiedenen Be-
scheiden Erstattungen nach dem Flücht-
lingsaufnahmegesetz. Nach einer Rech-
nungsprüfung nahm die Beklagte eine Viel-
zahl von Bescheiden zurück, weil die Bewil-
ligungsvoraussetzungen nicht vorgelegen
hätten. Die dagegen gerichtete Klage hatte
in beiden Instanzen Erfolg, weil die Rück-
nahmefrist verstrichen war.
Zur Begründung wird Folgendes ausge-
führt:
Die teilweise Rücknahme der Bewilligungs-
bescheide ist rechtswidrig, da sie entgegen
§ 48 Abs. 4 VwVfG NRW nach Ablauf eines
Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnah-
me von den Tatsachen, welche die Rücknah-
me der rechtswidrigen Verwaltungsakte
rechtfertigen, ausgesprochen wurde.
Diese Fristregelung ist anwendbar. Die ge-
legentlich mit Rücksicht auf die Recht-
sprechung des BVerwG, dass sich eine Be-
hörde gegenüber einer anderen nicht auf
Vertrauensschutz berufen könne, darge-
stellten Zweifel, ob die Rücknahmefrist im
Verhältnis zwischen Trägern öffentlicher
Verwaltung Anwendung findet, werden
vom OVG nicht geteilt.
Der Wortlaut gebe für einen so einge-
schränkten Geltungsbereich der Norm
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keinen Anhalt. Allein aus deren Sinn und
Zweck ließe sich im Wege teleologischer
Reduktion eine Beschränkung des Anwen-
dungsbereichs begründen. Die Rücknah-
mefrist diene aber nicht allein dem
schutzwürdigen Vertrauen in den Bestand
eines rechtswidrigen Verwaltungsakts. Da
es sich bei der Rücknahmefrist um eine
Entscheidungsfrist handelt, also der Be-
hörde die Frist zur Verfügung steht, um
sich nach erkannter Rechtswidrigkeit des
Verwaltungsaktes und Kenntnis der für
die Rücknahmeentscheidung erheblichen
Tatsachen darüber klar zu werden, ob und
inwieweit sie von ihrem Rücknahme-
ermessen Gebrauch machen will, gehe es
bei der Fristgebundenheit auch um die im
Interesse der Rechtssicherheit nötige Klar-
stellung, ob und von welchem Zeitpunkt
an der jeweilige Rücknahmefall endgültig
abgeschlossen ist.
Es gehe hier somit nicht - wie allgemein
sonst beim Vertrauensschutz - darum, dass
für den Begünstigten ein schützenswertes
Vertrauen auf den Bestand von - rechtswid-
rigen - Verwaltungsakten begründet wor-
den wäre. Die Klägerin konnte spätestens
nach der Anhörung über die beabsichtigte
Rücknahme gerade kein Vertrauen mehr
auf den Bestand der Bewilligungsbeschei-
de haben. Sie hat aber aus Gründen der
Rechtssicherheit einen Anspruch darauf,
dass sich die Beklagte binnen der Jahres-
frist entscheidet, ob und inwieweit die Be-
willigungsbescheide Bestand haben soll-
ten. Auf den im Rechtsstaatsprinzip wur-

zelnden Grundsatz der Rechtssicherheit
können sich auch Hoheitsträger berufen,
deren Handeln auf rechtsbeständiger
Grundlage aufbauen soll.
So bestehe etwa ein verfassungsrechtlich
anerkanntes Rechtssicherheitsinteresse
einer Verwaltungsbehörde an der Be-
standskraft von Verwaltungsakten unge-
achtet ihrer Rechtmäßigkeit. Daher wird
in der Literatur vertreten, dass die Jahres-
frist des § 48 Abs. 4 VwVfG NRW auch zwi-
schen Hoheitsträgern gilt.
Auch hier habe die Klägerin ein solches In-
teresse an der Einhaltung der Frist des §
48 Abs. 4 VwVfG NRW bei der Rücknahme
der ihr gewährten Zuwendung: Die Gel-
der seien vereinnahmt und verbraucht.
Für die weitere Finanzplanung musste sie
sich bei dem laufenden Rücknahmever-
fahren auf gegebenenfalls erhebliche
Rückzahlungen einstellen, was ihre Dispo-
sitionsfreiheit bei Ausübung der kommu-
nalen Selbstverwaltung beschränkt. Dem
unter dem Gesichtspunkt der Rechts-
sicherheit anerkennenswerten Interesse
dient § 48 Abs. 4 VwVfG NRW, binnen der
gesetzlichen Rücknahmefrist Klarheit
über die finanziellen Planungsgrundlagen
zu bekommen.
Diese Frist beginnt zu laufen, wenn der für
die Entscheidung über die Rücknahme zu-
ständige Amtswalter die Rechtswidrigkeit
des Verwaltungsaktes erkannt hat und
ihm die für die Rücknahmeentscheidung
außerdem erheblichen Tatsachen voll-
ständig bekannt sind. ●
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Themenschwerpunkt
Oktober 2007:
Zentren auf dem Land

Lothar Tertel (CDU) ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Alden-
hoven im Kreis Düren. Am 12. August 2007 stimmten 62 Prozent der
Bürger und Bürgerinnen, die an der Wahl teilnahmen, für den ge-
bürtigen Aldenhovener. Tertel (Jahrgang 1956) ist seit 1977 in der
Gemeindeverwaltung Aldenhoven tätig. Von 2000 an war der Di-
plom-Verwaltungswirt Kämmerer der Gemeinde und seit 2006
Stellvertreter von Bürgermeister Emil Frank, der am 31. Juli 2007 mit
68 Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Alt-Bürgermeister Emil
Frank kann auf mehr als ein halbes Jahrhundert Tätigkeit im öffent-
lichen Dienst zurückblicken. Er begann am 1. Oktober 1956 seine Tä-
tigkeit in Ibbenbüren und machte 1965 das Kommunal-Diplom.
1979 übernahm er in der Gemeinde Kerken den Posten des stellver-
tretenden Gemeindedirektors und Baudezernenten, bevor er 1991
zum Gemeindedirektor und im Herbst 1999 zum hauptamtlichen
Bürgermeister der Gemeinde Aldenhoven gewählt wurde.FO
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